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Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung 

vom Dienstag, 28. Mai 2019, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Pfeffikon 
 
 

 

Traktanden 
 

1. Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2018 des Gemeinderates Rickenbach 
 

2. Verwaltungsrechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rickenbach 
2.1 Genehmigung der Rechnung 2018: 
 a) Laufende Rechnung 
 b) Investitionsrechnung 
 c) Bestandesrechnung 
2.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses  
 der Laufenden Rechnung 
 

3. Genehmigung der Investitionsabrechnung über den Sonderkredit von Fr. 5'800'000.00 für den Neubau des 
3-fach-Kindergartens (KIGA) inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung der Aussenanlagen 
 

4. a) Genehmigung der Investitionsabrechnung über den Sonderkredit (Planungskredit) von Fr. 230'000.00 
 (Gemeindeanteil Fr. 100’970.00) für den Neubau des Gemeinde- und Wohnhauses mit Werkhof und 
 Sammelstelle 
b) Genehmigung der Investitionsabrechnung über den Sonderkredit (Baukredit) von Fr. 7'860'000.00  

(Gemeindeanteil Fr. 3'650'000.00) für den Neubau des Gemeinde- und Wohnhauses mit Werkhof und 
Sammelstelle 
 

5. Genehmigung des Bilanzanpassungsberichtes (Restatement HRM2) 
 

6. Kenntnisnahme der Beteiligungsstrategie 
 

7. Bestimmung der externen Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019 
 

8. Infos: 
a) Postversorgung in Rickenbach 
b) Rickenbacher Jahr + Treffen 2020 
c) Ortsplanungsrevision  
 

9. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen 

 
Bericht des Gemeinderates 
 
Geschätzte Rickenbacherinnen und Rickenbacher 
 

Die nachstehenden Hinweise zu den Geschäften der ordentlichen Gemeindeversammlung sowie der Verwal-
tungsrechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rickenbach geben Ihnen Einblick in die Tätigkeit des Gemein-
derates und der Gemeindeverwaltung. Sie sind herzlich eingeladen, an der Gemeindeversammlung vom 28. 
Mai 2019 teilzunehmen. 
 

Aktenauflage 
 

Die zur Einsicht berechtigten Akten zu den genannten Sachgeschäften liegen während den Schalteröffnungs-
zeiten bei der Gemeindekanzlei auf.  
Die Botschaft zu dieser Gemeindeversammlung wird in Kurzfassung in alle Haushaltungen zugestellt. Weitere 
Exemplare können bei der Gemeindekanzlei Rickenbach bezogen werden. Die detaillierten Unterlagen stehen 
zudem auf www.rickenbach.ch (Amtliche Nachrichten) zum Download bereit. 
 

Stimmberechtigung 
 

Stimmberechtigt für diese Gemeindeversammlung sind alle stimmfähigen Schweizerinnen und Schweizer, die 
das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistand-
schaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 5. Tag vor 
der Gemeindeversammlung ihren politischen Wohnsitz in Rickenbach geregelt haben. 
 

Rickenbach, im April 2019  Gemeinderat Rickenbach 
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Traktandum 1 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2018 des Gemeinderates  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aufgabe / Ziel Bemerkungen

P S W A Z erfüllt teilw. erfüllt nicht erfüllt

Ortsmarketing

Verschiedene Projekte im Rahmen des Ortsmarketings 
umsetzen, wie Kalender, Homepage etc.

X X

Neue Projekte OMR initialisieren und umsetzen X X

Finanzen

Restriktive Ausgabenpolitik weiterführen X X

Umsetzung neues Rechnungslegungsprogramm HRM2 X X X

Wirtschaft

Jährlicher Besuch von 2 Rickenbacher Gewerbebetrieben X X

Bau und Gewässer

Strassensanierungen X X

Sanierung Kläranlage Reinach X X X Abrechnung

Neubau Gemeindehaus X X X Abrechnung

Neubau Werkhof X X X Abrechnung

Evaluation Kauf und Standort Salzsilo X X X

Ortsplanungsgesamtrevision X X

Einweihungsfest neues Gemeindehaus/Kindergarten X X

Bildung

Umbau Hauswartwohnung für schul- und 
familienergänzende Tagesstrukturen

X X X

Neubau Kindergartentrakt inkl. Schulraumerweiterung mit 
Sanierung und Anpassung Aussenanlagen

X X X Abrechnung

Sanierung der beiden Pausenplätze beim 
Primarschulhaus

X X X

Soziale Wohlfahrt

Überarbeitung Altersleitbild Rickenbach X X

Diverses

Umsetzung Informationskonzept Gemeinderat X X

Umsetzung des neuen Gemeindeführungsmodells X X

Einsatz für den Erhalt der heutigen Poststelle X X

Jungbürgerfeier X X X

Anlass für Gemeinde-Chargierte X X X

Startsitzung Rickenbacher Jahr und Treffen 2020 X X

P=Planung / S=Start / 
W=Weiterführen / A=Abschluss / 
Z=Zurückgestellt

Status

Jahresbericht 2018 des Gemeinderates Rickenbach
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Traktandum 2 
Verwaltungsrechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rickenbach 
 

 
Laufende Rechnung 
 

Die Laufende Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rickenbach schliesst mit Fr. 15'905'797.77 Ertrag und 
Fr. 14'555'675.32 Aufwand ab. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 1'350'122.45. Nachstehend die wichtigsten 
Abweichungen zwischen Rechnung und Budget 2018: 
 

Konto Funktionale Gliederung LR 
Abweichung zu 

Budget 
Kommentar 

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG     

  Netto Aufwand 25'383.04  Nettominderaufwand Allgemeine Verwaltung 

020 Gemeindeverwaltung     

020.301 Besoldung Verwaltungspersonal -19'355.35 Weiterbeschäftigung Lehrling wegen Projekten 

020.330 Abschreibungen -30'750.00 Bildung Delkredere auf div. Gebührenrechnungen älter als 1.7.2018 (v.a. Bauwesen) 

020.431.01 Baubewilligungsgebühren 58'400.25  Effektive Baubewilligungsgebühren deutlich über Budget 

2 BILDUNG     

  Netto Aufwand 50'946.40  Nettominderaufwand Bildung 

210 Primarstufe; Regelklasse     

210.302 Besoldungen Lehrkräfte -50'250.85 Zusätzliche 1. Klasse 

210.315.01 Unterhalt EDV -14'783.85 Aufrüstung WLAN / Server nicht budgetiert 

213 Sekundarstufe I; Regelklasse     

213.302 Besoldungen Lehrkräfte 53'407.05  
Weitere Optimierung Gruppengrössen/Niveauzusammenlegungen sowie  
Lehrermutation 

214 Musikschule     

214.362 Gemeindebeitrag 34'646.44  Weniger Schüler 

217 Schulliegenschaft     

217.314 Liegenschaftsunterhalt -17'242.95 Neue Duschbatterien / Mehrkosten Entfernung alter Turnhallenboden MZH Pfeffikon 

250 Kantonsschulen     

250.351 Beitrag an den Kanton -16'000.00 1 Schüler mehr als budgetiert 

4 GESUNDHEIT     

  Netto Aufwand -85'394.54 Nettomehraufwand Gesundheit 

410 Pflegeheime     

410.362.01 Beiträge an Gemeinden und Verbände -130'840.75 Hoher Anstieg der effektiven Pflegekosten im Vergleich zu Budget und Vorjahr 

440 Krankenpflege     

440.362.01 
Beiträge an Gemeinden und Verbände 
/ Spitex 

34'835.98  Effektive Kosten tiefer als von Spitex Michelsamt budgetiert (Pflegekosten) 

5 SOZIALE WOHLFAHRT     

  Netto Aufwand -92'866.66 Nettomehraufwand Soziale Wohlfahrt 

520 Krankenversicherung     

520.361 Beitrag an den Kanton -62'631.10 Rückst. von ca. 70/m für Gemeindeanteil nachträgliche IPV 2017/2018 (vgl. BG-Urteil) 

530 Ergänzungsleistungen     

530.361 Beitrag an den Kanton 19'532.00  Effektive Kosten für EL tiefer als budgetiert 

580 Allgemeine Fürsorge     

580.361 Beiträge an Heimfinanzierung 42'870.30  Vom Kanton in Rechnung gestellte Kosten für Heimfinanzierung tiefer als budgetiert 

581 Gesetzliche Fürsorge     

581.366.01 Wirtschaftliche Sozialhilfe an Private -211'427.46 Viele und kostenintensive WSH-Fälle 

581.436 Rückerstattungen (Renten, etc.) 93'308.20  Rückerstatt. höher als budgetiert, davon im Umfang von ca. 62/m aus Lieg.-Verkäufen 

6 VERKEHR     

  Netto Aufwand 68'220.20  Nettominderaufwand Verkehr 

621 
Schneeräumung/ Glatteisbekämp-
fung 

    

621.314 Schneeräumung 30'613.45  Aufwand für Schneeräumung tiefer als budgetiert 

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG     

  Netto Aufwand 9'167.48  Nettominderaufwand Umwelt und Raumordnung 

715 
Abwasserbeseitigung (Spezialfinan-
zierung) 

    

715.380 Einlage in Spezialfinanzierung -86'135.03 Resultat der Spezialfinanzierung, besser als budgetiert 

715.434 Betriebsgebühren 44'837.94  Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund  höherer Abwassermengen 

780 Übriger Umweltschutz     

780.340 Sonderabg. Altlastensanierung -22'734.00 Neue Abgabe ab 01.03.2018, konnte folglich nicht budgetiert werden 

780.469 Einnahmen Altlastensanierung 20'598.00  vgl. 780.340 

9 FINANZEN UND STEUERN     

  Netto Ertrag 1'314'574.60  Nettomehrertrag Finanzen und Steuern 

900 Gemeindesteuern     

900.400.10 Steuerertrag laufendes Jahr 688'303.00  Deutlich höhere Steuererträge als budgetiert 

900.400.20 Nachträge früherer Jahre 237'888.75  Deutlich höhere Nachträge als budgetiert 

900.400.30 Quellensteuern 48'470.85  Höhere Quellensteuern als budgetiert 

901 Andere Steuern     

901.405.01 Erbschaftssteuern 193'575.55  Erbschaftssteuern deutlich höher als budgetiert 

990 Abschreibungen     

990.331 Abschreibungen Verw.-Vermögen 102'390.70  Tiefere ordentliche Abschreibungen aufgr. Sonderabschreibungen in Rechnung 2017 
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Kurz und bündig 
 
 
 
Sehr geehrte Rickenbacherinnen und Rickenbacher 
 

 
Es freut mich, Ihnen meinen ersten Abschluss als Finanzverantwortliche für die Gemeinde Rickenbach zu prä-
sentieren. Das Rechnungsjahr 2018 kann mit einem Reingewinn von Fr. 1'350'122.45 abgeschlossen werden. 
So ein tolles Resultat ist nur möglich, wenn alle Verantwortlichen die Ausgaben immer wieder hinterfragen und 
effektiv nur da tätigen, wo sie wirklich angebracht sind. 
Das Jahr 2018 ist das letzte, welches gemäss den Rechnungslegungsvorschriften HRM1 abgeschlossen wird. 
Ab 01.01.2019 findet nur noch das neue HRM2 Anwendung. Die Umstellung war mit grossem Aufwand verbun-
den, konnte aber erfolgreich durchgeführt werden. In der detaillierten Botschaft finden Sie die Überleitung vom  
HRM1 auf HRM2, was zwingend notwendig ist, damit wir im Jahr 2019 auf der neuen Basis starten können. Der 
Reingewinn von Fr. 1'350'122.45 (budgetiert waren Fr. 50'300.00) kam wie folgt zustande: 
 
Bei der Dienststelle Verwaltung konnte ein Nettominderaufwand von rund Fr. 25'000.00 verzeichnet werden. 
Die Bildung eines Delkredere von knapp 31'000.00 für ältere Forderungen sowie höhere Gebühreneinnahmen 
für Baubewilligungen stellen die grössten Abweichungen vom Budget dar. Bei der Öffentlichen Sicherheit 
resultierte ein Nettomehraufwand von rund Fr. 5'000.00. Bei der Bildung betrug der Nettominderaufwand rund 
Fr. 51'000.00. Mehraufwendungen für eine zusätzliche 1. Klasse und für EDV- und Liegenschaftsunterhalt stan-
den tiefere Lohnkosten auf der Sekundarstufe sowie geringere Beiträge an die Musikschule Michelsamt gegen-
über. Bei der Kultur und Freizeit resultierte ebenfalls ein Nettominderaufwand von rund Fr. 10'000.00. Bei der 
Gesundheit ergab sich ein Nettomehraufwand von rund Fr. 85'000.00. Es musste wiederum ein starker Anstieg 
der Pflegekosten (Fr. 131'000 über Budget) verzeichnet werden. Die effektiven Kosten der Spitex Michelsamt 
lagen Fr. 35'000.00 unter Budget. Die Soziale Wohlfahrt mit einem Nettomehraufwand von Fr. 93'000.00 war 
geprägt von einem grossen Anstieg der Wirtschaftlichen Sozialhilfe, welche unter Berücksichtigung der Rück-
erstattungen rund Fr. 136'000.00 über Budget zu liegen kam. Aufgrund eines entsprechenden Bundesgerichts-
urteils gegen den Kanton Luzern musste für die Jahre 2017 und 2018 eine Rückstellung von ca. Fr 70'000.00 
für nachträgliche individuelle Krankenkassenprämien-Verbilligungen gebildet werden. Demgegenüber fielen die 
vom Kanton in Rechnung gestellten Kosten für die Heimfinanzierung rund Fr. 43'000.00 tiefer aus als budgetiert. 
Beim Verkehr ergab sich ein Nettominderaufwand von Fr. 68'000.00 unter anderem dank tieferen Kosten für 
die Schneeräumung. Bei der Umwelt und Raumordnung kam es zu einem Nettominderaufwand von ca. 
Fr. 9'000.00. Die Betriebsgebühren lagen fast Fr. 45'000.00 über Budget. Der Nettomehrertrag bei der Volks-
wirtschaft betrug Fr. 3'600.00. Wiederum die grössten erfreulichen Abweichungen gab es bei den Finanzen 
und Steuern. Deutlich über Budget lagen der Steuerertrag des laufenden Jahres (Fr. 688'000.00 über Budget), 
die Nachträge (Fr. 238'000.00 über Budget) und die Quellensteuern (Fr. 48'000.00 über Budget). Aufgrund der 
in der Rechnung 2017 vorgenommenen Sonderabschreibungen lagen die ordentlichen Abschreibungen im 2018 
rund Fr. 100'000.00 unter Budget. 
 
Die bisher richtige Strategie der letzten Jahre, den Gewinn für Sonderabschreibungen zu verwenden und so 
stille Reserven zu bilden, entspricht nicht dem „True and Fair View“-Grundsatz gemäss HRM2. Deshalb bean-
tragt der Gemeinderat, den ganzen Gewinn von Fr. 1'350'122.45 auf das Eigenkapital zu übertragen. 
Auch in Zukunft wollen wir mit dem gleichen Elan, derselben Zuverlässigkeit und unverändertem Pflichtbewusst-
sein die Gemeinde Rickenbach vorwärtsbringen und gute Ergebnisse erreichen. Dies ist nur dank allen Betei-
ligten möglich, auch mit Hilfe von Ihnen, geschätzte Rickenbacherinnen und Rickenbacher. Sie zeigen uns mit 
Ihren positiven Signalen immer wieder Ihr Vertrauen in die Arbeit des gesamten Gemeinderates und der Ver-
waltung. Nur so ist es möglich, als Gemeinde erfolgreich zu bestehen. Besten Dank. 
 

  
Nicole Müller-Amrein, Gemeinderätin Ressort Finanzen 
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Laufende Rechnung 2018 
 
              
Funktionale Gliederung Rechnung 2018 Voranschlag 2018   

Zusammenzug Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag   

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'898'466.66 643'749.70 1'833'900 553'800   

  Nettoaufwand   1'254'716.96   1'280'100   
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 494'665.20 149'231.70 480'200 139'900   

  Nettoaufwand   345'433.32   340'300   
2 BILDUNG 6'194'034.70 1'699'781.10 6'211'700 1'666'500   

  Nettoaufwand   4'494'253.60   4'545'200   
3 KULTUR UND FREIZEIT 133'581.25 1'406.35 143'500 0    

  Nettoaufwand   132'174.90   143'500   
4 GESUNDHEIT 793'780.62 3'486.08 705'400 500    

  Nettoaufwand   790'294.54   704'900   
5 SOZIALE WOHLFAHRT 2'936'322.26 267'955.60 2'723'200 147'700   

  Nettoaufwand   2'668'366.66   2'575'500   
6 VERKEHR 558'009.25 172'229.45 605'800 151'800   

  Nettoaufwand   385'779.80   454'000   
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 927'058.06 868'325.54 1'118'500 1'050'600   

  Nettoaufwand   58'732.52   67'900   
8 VOLKSWIRTSCHAFT 96'066.85 185'667.00 96'800 182'800   

  Nettoertrag 89'600.15   86'000     

9 FINANZEN UND STEUERN 1'873'813.10 11'913'965.25 957'300 11'033'000   

  Nettoertrag 10'040'152.15   10'075'700     

  Total 14'555'675.32 15'905'797.77 14'876'300 14'926'600   

  Ertragsüberschuss 1'350'122.45   50'300     

  Aufwandüberschuss           

              

  Total 15'905'797.77 15'905'797.77 14'926’600 14'926’600   
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Kostenträger-Rechnung 2018       
 

         

Konto KST-/KTR-Gliederung  Saldo 2018  Saldo 2017  Abw. CHF Abw. % 

          

5 Kostenträger  274'206  -508'547  782'753 -153.92 

          

50 Allgemeinde Verwaltung  549'038  454'330  94'708 20.85  

          

500100 Legislative    
74'457  56'932  17'525 30.78  

500200 Einwohnerkontrolle   89'468  65'442  24'026 36.71  

500300 Zivilstandswesen   15'432  16'326  -894 -5.48 

500400 Steuerwesen   
120'648  100'565  20'083 19.97  

500410 Veranlagung ordentliche Steuern 93'685  77'258  16'427 21.26  

500420 Inkasso Steuern  15'596  12'901  2'695 20.89  

500430 Veranlagung Sondersteuern  77'355  74'275  3'080 4.15  

500500 Erbschaftswesen / Teilungsamt  62'397  50'630  11'766 23.24  

          

51 Öffentliche Sicherheit  411'788  305'298  106'490 34.88  

          

510100 Vormundschaftswesen   283'429  226'179  57'250 25.31  

510200 Betreibungswesen   16'203  12'846  3'357 26.13  

510300 Grundbuch / Vermessung   21'370  25'331  -3'960 -15.64 

510400 Polizei    
628  566  62 10.95  

510500 Feuerwehr Michelsamt  -7'460  -21'389  13'929 -65.12 

510600 Zivilschutz    
57'275  53'029  4'246 8.01  

510810 Friedensrichter   
952  855  97 11.35  

510820 Amtsgericht    
304  275  29 10.55  

510830 Bürgerrechtswesen  5'920  3'556  2'365 66.50  

510910 Militär   
952  855  97 11.35  

510920 Schiesswesen   
32'214  3'197  29'018 907.80  

          

52 Bildung   
5'240'964  5'112'852  128'112 2.51  

          

520100 Kindergarten   
352'444  326'419  26'025 7.97  

520200 Primarschule    
2'251'915  2'046'704  205'211 10.03  

520310 Sekstufe I   
1'581'081  1'647'197  -66'116 -4.01 

520340 Kantonsschule   
215'199  276'703  -61'504 -22.23 

520400 Schulische Dienste  140'909  148'298  -7'389 -4.98 

520500 Sonderschulung  345'622  313'633  31'989 10.20  

520600 Übriges Pflichtangebot  19'301  18'825  476 2.53  

520620 
Schul- und familienergänzende Ta-
gesstrukturen     

49'378 
 

48'645 
 

733 1.51  

520700 Freiwilliges Angebot  59'991  33'257  26'734 80.39  

520800 Musikschule   
225'124  253'171  -28'048 -11.08 

          

53 Kultur / Freizeit  387'991  368'142  19'849 5.39  

          

530100 
Kulturförderung und Kultursiche-
rung 

67'725 
 

53'006 
 

14'718 27.77  

530300 Vereinsunterstützung  233'118  207'750  25'367 12.21  

530400 Öffentliche Anlagen  19'265  49'594  -30'330 -61.16 

530500 Kommunikation / Information  67'884  57'791  10'093 17.47  

          

54 Gesundheit   
808'593  710'217  98'376 13.85  

          

540100 Gesundheitswesen allg.  793'711  692'577  101'135 14.60  

540200 Schulgesundheitsdienst  14'882  17'641  -2'759 -15.64 
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55 Soziale Wohlfahrt  2'902'511  2'313'850  588'661 25.44  

          

550100 Soziale Wohlfahrt allg.  2'176'600  1'777'142  399'457 22.48  

550200 AHV-Zweigstelle  12'868  10'159  2'708 26.66  

550300 Altersbetreuung  4'091  2'509  1'582 63.03  

550400 Jugendbetreuung  2'318  11'746  -9'428 -80.26 

550500 Fürsorge   
683'212  495'187  188'025 37.97  

550600 Arbeitslosenfürsorge   23'422  17'106  6'316 36.92  

          

56 Verkehr   
953'642  990'286  -36'644 -3.70 

          

560100 Neubau / Erneuerung Strassen  434'077  429'421  4'656 1.08  

560200 Baulicher Unterhalt Strassen  1'533    
1'533 100.00  

560300 Betriebliche Unterhalt Strassen  262'243  322'997  -60'754 -18.81 

560400 öffentlicher Verkehr  255'789  237'868  17'922 7.53  

          

57 Umwelt u. Raumordnung  793'089  596'427  196'662 32.97  

          

570100 Umweltschutz allgemein  1'787  11'870  -10'083 -84.94 

570200 Raumplanung/- ordnung  35'167  51'449  -16'281 -31.65 

570300 Bauwesen   
239'901  262'835  -22'934 -8.73 

570410 Kehricht nicht kompostierbar  -78'486  -82'858  4'373 -5.28 

570420 Grünabfuhr    
3'034  2'558  476 18.61  

570440 Häckseldienst   
5'124  4'404  720 16.34  

570450 Spezialabfuhren: Sammelstelle  25'134  32'566  -7'432 -22.82 

570460 Kehrichtabfuhrgebühren  23'400  -97'557  120'957 -123.99 

570500 Tierkadaversammelstelle  14'596  13'415  1'180 8.80  

570700 Abwasserbeseitigung  392'280  266'420  125'861 47.24  

570800 Gewässer   
68'623  69'799  -1'176 -1.69 

571000 Wasserversorgung   11'601  14'300  -2'699 -18.87 

571100 Friedhof-/Bestattungswesen  38'756  35'050  3'705 10.57  

571200 Naturschutz   
12'171  12'176  -5 -0.04 

          

58 Volkswirtschaft  88'082  101'998  -13'916 -13.64 

          

580100 Volkswirtschaft allgemein  1'572  1'907  -335 -17.57 

580200 Tourismus   
952  855  97 11.35  

580300 Landwirtschaft   
15'566  18'291  -2'726 -14.90 

580400 Forstwirtschaft   
904  566  338 59.72  

580500 Jagd / Fischerei  -2'408  -4'545  2'137 -47.02 

580600 Markt- und Gewerbewesen  628  566  62 10.95  

580700 
Wirtschaftsförderung / Standortmar-
keting 

75'876 
 

87'009 
 

-11'134 -12.80 

580800 Energie   
-5'008  -2'652  -2'356 88.83  

          

59 Finanzen u. Steuern  -11'861'490  -11'461'947  -399'543 3.49  

          

590100 
Bewirtschaftung des Finanzvermö-
gens 

135'804 
 

24'894 
 

110'910 445.54  

590200 Konzessionsgebühren  -166'902  -170'740  3'838 -2.25 

590300 
Ertrag aus Strassen- und Verkehrs-
abgaben 

-100'647 
 

-99'319 
 

-1'328 1.34  

590400 Ertrag ordentliche Steuern  -9'212'215  -8'795'159  -417'056 4.74  

590500 Ertrag Sondersteuern  -676'007  -473'591  -202'417 42.74  

590600 Finanzausgleich  -1'841'523  -1'948'032  106'509 -5.47 

          

Total    
274'206  -508'547  782'753 -153.92 
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Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

ERGEBNISSE

LAUFENDE RECHNUNG

Total Aufwand und Ertrag 14'555'675 15'905'798 14'876'300 14'926'600

Ertragsüberschuss 1'350'122 50'300

Aufwandüberschuss   

INVESTITIONSRECHNUNG

Total Ausgaben und Einnahmen 3'083'463 362'917 3'408'309 422'284

Nettoinvestitionen Zunahme 2'720'546 2'986'025

Nettoinvestitionen Abnahme   

FINANZIERUNG

Zunahme der Nettoinvestitionen 2'720'546 2'986'025

Abnahme der Nettoinvestitionen   

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 1'350'122 50'300

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   

Abschreibungen (ohne DS 999)

- auf Verwaltungsvermögen (331.332) 390'809 506'400

- auf Bilanzfehlbetrag (333) 0 0

- auf LUPK Schuld (1151)

Einlagen (ohne DS 999)

- Spezialfinanzierungen (380) 240'548 188'600

- Spezialfonds (384)

- Vorfinanzierungen (385)

Entnahmen

- Spezialfinanzierungen (480) 0 250'000

- Spezialfonds (484) 1'510 1'200

- Vorfinanzierungen (485) 0 80'000

Total Mittelverwendung / Mittelherkunft 2'722'056 1'981'480 3'317'225 745'300

Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung   

Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung 740'576 2'571'925

MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS

Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung   

Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung 740'576 2'571'925

Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen

Veränderungen im Finanzvermögen

 - Wertvermehrende Aufwendungen

- Abschreibung und Auflösung von Anlagen

- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330) 146'261 116'200

Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss 740'576 146'261 2'571'925 116'200

Gesamter Mittelbedarf 594'315 2'455'725

Gesamter Mittelüberschuss   

Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf

Rechnung 2018 Voranschlag 2018

Mittel-
verwendung

Mittel-
herkunft

Mittel-
verwendung

Mittel-
herkunft
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Finanzkennzahlen zur Verwaltungsrechnung 2018 Rickenbach 
 
 
Selbstfinanzierungsgrad 
Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitio-
nen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden konnten. 
Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von 5 Jahren 
mindestens 80 % erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwoh-
ner mehr als das kantonale Mittel beträgt. 
 

Die Kennzahl wird 2018 aufgrund der hohen Investitionen nicht 
eingehalten, im Mehrjahresdurchschnitt hingegen schon. 
 
 

72.78 %  

Selbstfinanzierungsanteil 
Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geld-
wirksam ist. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf min-
destens 10 % belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner 
mehr als das kantonalen Mittel beträgt. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

12.48 %  

Zinsbelastungsanteil I 
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages 
zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbe-
lastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

-0.26 %  

Zinsbelastungsanteil II 
Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrages der Ge-
meindesteuern zuz. Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. 
abz. horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozin-
sen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6 % nicht 
übersteigen. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

-0.37 %  

Kapitaldienstanteil 
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages 
für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird. Der Kapital-
dienstanteil sollte 8 % nicht übersteigen. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

2.20 %  

Verschuldungsgrad 
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag 
der Gemeindesteuern zuz. Ressourcen- und Lastenausgleich 
bzw. abz. horizontaler Finanzausgleich. Der Verschuldungsgrad 
sollte 120 % nicht übersteigen. 
 

Die Kennzahl wird eingehalten. 
 
 

76.58 %  

Nettoschuld pro Einwohnerin / Einwohner 
Die Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung. Die Nettoschuld 
sollte das Zweifache des kantonalen Mittels von Fr. 3‘900.00 
nicht übersteigen. 
 
Die Kennzahl wird eingehalten. 
 

Fr. 2’495.00  
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Übersicht über Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto Bezeichnung Bemerkungen

Noch

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen verfügbar

ab 01.01.2019

090 Verwaltungsgebäude

503 Neubau Gemeindehaus exkl. Kanalisation (*) Sonderkredit / 31.01.2016 7'860'000.00 6'167'673.03 910'000.00 1'320'043.70 7'487'716.73 372'283.27 abgeschlossen

603 Rückzahlung Anteil WBG 210'000.00 336'398.94

207 Schulliegenschaft

503 Neubau KIGA u. Sanierung Aussenanlage Sonderkredit / 12.12.2016 5'800'000.00 4'885'204.00 800'000.00 807'471.77 5'692'675.77 107'324.23 abgeschlossen

217 Schulliegenschaft

503.13 Sanierung TABERI Voranschlagskredit / 12.12.2017 350'000.00 350'000.00 347'305.25 347'305.00 2'695.00 abgeschlossen

503.14 Sanierung Pausenplatz PS Voranschlagskredit / 12.12.2017 120'000.00 120'000.00 117'704.10 117'704.00 2'296.00 abgeschlossen

410 Pflegeheime

642.00 Rückzahlung Investitionsbeitrag SEEBLICK -184'260.25 -98'272.10 12'284.00 12'284.00 -110'556.10 -73'704.15

620 Strassen

501.16 Sanierung Surseestrasse Voranschlagskredit / 12.12.2017 350'000.00 350'000.00 280'312.80 280'313.00 69'687.00 abgeschlossen

565.02 Beiträge an UHG Sonderkredit / 12.12.2016 700'000.00 300'000.00 182'784.00 182'784.00 517'216.00

715 Abwasserbeseitigung
501.80 Leitungssanierungen und -bauten Voranschlagskredit / 12.12.2016 250'000.00 27'841.35 115'843.80

562.50 ARA Sanierung Kläranlage Reinach gebundener Kredit / 06.05.2013 4'318'309.00 4'160'000.00 118'309.00 4'160'000.00 158'309.00 Schlussabr. 2019

562.61 Kanal. Titlisstr. Reinach - Invest.beitrag gebundener Kredit 210'000.00 210'000.00 0.00 0.00 210'000.00

610 Anschlussgebühren 200'000.00 14'234.20

999 Abschluss

590 Passivierte Einnahmen 422'284.00 362'917.14

690 Aktivierte Ausgaben 3'408'309.00 3'083'462.97

Nettoinvestitionen 2018 2'986'025.00 2'720'545.83

3'408'309.00 3'408'309.00 3'083'462.97 3'083'462.97

Voranschlag 2018 KreditkontrolleRechnung 2018
Kreditart / Datum des 

Beschlusses

Brutto-

kredit
Beansprucht

bis 31.12.2017
Beansprucht

31.12.2018
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Anträge und Verfügung des Gemeinderates zur Genehmigung der 
Rechnung 2018 
 
 
Der Gemeinderat hat die per 31. Dezember 2018 abgeschlossene Verwaltungsrechnung Rickenbach 
zur Kenntnis genommen und stellt folgende Anträge: 
 
 
1. Vom Jahresbericht 2018 des Gemeinderates sei zustimmend Kenntnis zu nehmen. 
 
2. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'350'122.45, die Investitionsrech-

nung mit einer Nettoinvestitionszunahme von Fr. 2'720'545.83 sowie die Bestandesrechnung 
seien zu genehmigen. 

 
3. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung sei wie folgt zu verwenden: 

 Fr. 1'350'122.45 zur Bildung von Eigenkapital. 

 
4. Der Kontrollbericht der kantonalen Aufsichtsbehörde zur Rechnung des Vorjahres der Gemeinde 

Rickenbach wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: „Die kantonale Aufsichtsbehörde hat 
geprüft, ob die Rechnung 2017 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchfüh-
rungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die 
Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss 
Bericht vom 4. Februar 2019 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnah-
men erfordern würden.“ 

 
 
6221 Rickenbach, 19. März 2019 
 
 
 
Gemeinderat Rickenbach 
 
 
Der Gemeindepräsident: 
sig. Roland Häfeli 
 
 
Der Gemeindeschreiber: 
sig. Stefan Huber 
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Traktandum 3 
Genehmigung der Investitionsabrechnung über den Sonderkredit von 
Fr. 5'800'000.00 für den Neubau des 3-fach-Kindergartens (KIGA) inkl. 
Schulraumerweiterung mit Sanierung der Aussenanlagen  

 

 
 
Der Neubau des 3-fach-Kindergartens inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung und Anpassung der 
Aussenanlagen in den Jahren 2016 - 2018 ist abgeschlossen. Sämtliche Rechnungen sind bezahlt. Die 
Kostenkontrolle des Architekten liegt vor und stimmt mit dem Saldo der Konten aus der Gemeindebuch-
haltung überein. Das Projekt kann mit effektiven Kosten von total Fr. 5'692'675.77 (Nettobelastung) 
abgeschlossen werden, womit der Sonderkredit von Fr. 5'800'000.00 um Fr. 107'324.23 unterschritten 
wird. 
 

Die Kreditunterschreitung ist aus folgenden Gründen entstanden: 
Der Sonderkredit beinhaltete gegenüber dem definitiven Kostenvoranschlag eine Reserve von 
Fr. 98'100.00. Da diese Reserve nicht angetastet werden musste und einige Arbeiten etwas günstiger 
vergeben werden konnten, ergibt sich die Kreditunterschreitung von Fr. 107'324.23. 
 

Die Schlussabrechnung wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 5. Februar 2019 vorbehaltslos 
gutgeheissen.  
 
Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Schlussabrechnung des Neubaus des 3-fach-Kindergar-
tens inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung und Anpassung der Aussenanlagen mit effektiven Kos-
ten von total Fr. 5'692'675.77 (Nettobelastung), was einer Unterschreitung des Sonderkredites von Fr. 
5'800'000.00 um Fr. 107'324.23 entspricht, zu genehmigen. 
 
Unterzeichnete Abrechnung Sonderkredit siehe Seite 35 
Bericht und Empfehlung der externen Revisionsstelle siehe Seite 38 
 
 

 

Traktandum 4a) 
Genehmigung der Investitionsabrechnung über den Sonderkredit (Pla-
nungskredit) von Fr. 230'000.00 (Gemeindeanteil Fr. 100'970.00) für den 
Neubau des Gemeinde- und Wohnhauses mit Werkhof und Sammelstelle 
 

 
 
Der Neubau Gemeinde- und Wohnhaus mit Werkhof und Sammelstelle in den Jahren 2016 - 2018 ist 
abgeschlossen. Sämtliche Rechnungen sind bezahlt. Die Kostenkontrolle des Architekten liegt vor und 
stimmt mit dem Saldo der Konten aus der Gemeindebuchhaltung überein. 
 

Die Projektierung (Planungskredit) kann mit effektiven Kosten von brutto total Fr. 227'602.70 und Ein-
nahmen von total Fr. 119'279.00 (Nettobelastung für die Gemeinde von Fr. 108'323.70) abgeschlossen 
werden, womit der diesbezügliche Sonderkredit von Fr. 230'000.00 um Fr. 2'397.30 unterschritten wird. 
 
 

Die Schlussabrechnung wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 19. März 2019 vorbehaltslos 
gutgeheissen.  
 
Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Schlussabrechnung über den Sonderkredit (Planungskre-
dit) des Neubaus Gemeinde- und Wohnhaus mit Werkhof und Sammelstelle zu genehmigen.  
 
Unterzeichnete Abrechnung Sonderkredit siehe Seite 36 
Bericht und Empfehlung der externen Revisionsstelle siehe Seite 39 
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Traktandum 4b) 
Genehmigung der Investitionsabrechnung über den Sonderkredit  
(Baukredit) von Fr. 7'860'000.00 (Gemeindeanteil Fr. 3'650'000.00) für den 
Neubau des Gemeinde- und Wohnhauses mit Werkhof und Sammelstelle 
 

 
 
Der Neubau Gemeinde- und Wohnhaus mit Werkhof und Sammelstelle in den Jahren 2016 - 2018 ist 
abgeschlossen. Sämtliche Rechnungen sind bezahlt. Die Kostenkontrolle des Architekten liegt vor und 
stimmt mit dem Saldo der Konten aus der Gemeindebuchhaltung überein. 
 

Das Projekt der Bauausführung (Baukredit) kann mit effektiven Kosten von brutto total Fr. 7'541'163.00 
und Einnahmen von total Fr. 4'017'119.94 (Nettobelastung für die Gemeinde von Fr. 3'524'043.06) ab-
geschlossen werden, womit der diesbezügliche Sonderkredit von Fr. 7'860'000.00 um Fr. 318'837.00 
unterschritten wird. 
 

Die Kreditunterschreitung ist aus folgenden Gründen entstanden: 
Tiefere Deponiekosten für Aushub, tiefere Kosten für Baugrubenabschlüsse und Bodenersatz sowie 
günstigere Vergabe der Baumeisterarbeiten. Allgemein konnten die Bauarbeiten gemäss Kostenvoran-
schlag oder günstiger vergeben werden. 
 

Die Schlussabrechnung wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 19. März 2019 vorbehaltslos 
gutgeheissen.  
 
Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Schlussabrechnung über den Sonderkredit (Baukredit) des 
Neubaus Gemeinde- und Wohnhaus mit Werkhof und Sammelstelle zu genehmigen.  
 
Abrechnung Sonderkredit siehe Seite 37 
Bericht und Empfehlung der externen Revisionsstelle siehe Seite 40 
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Traktandum 5 
Genehmigung des Bilanzanpassungsberichtes (Restatement HRM2) 
 

 
 

 

 

Bilanzanpassungsbericht der Gemeinde Rickenbach 
 
Bericht zur Neubewertung der Bilanz 
per 1. Januar 2019 nach HRM2 
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1 Ausgangslage 

Die Neubewertung der Bilanz ist notwendig, um den Grundsatz der neuen Rechnungslegung anzu-
wenden: Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechend darstellen. Dies bedeutet im Übergang zum HRM2 eine: 
- Neubewertung des Finanzvermögens,  
- Neubewertung des Verwaltungsvermögens, 
- Neubewertung des Fremdkapitals (vor allem Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen). 
 
Der vorliegende Bericht erläutert die Veränderungen, die sich per 1. Januar 2019 durch die Anwen-
dung der neuen Rechnungslegungsgrundsätze auf die Bilanz der Gemeinde Rickenbach ergeben. Der 
Bilanzanpassungsbericht wird der Gemeindeversammlung zusammen mit der Jahresrechnung 2018 
zum Beschluss vorgelegt (§ 68 Abs. 8, FHGG). 
 
Grundlage für die Neubewertung der Bilanz und die Erstellung des Bilanzanpassungsberichts bildet  
§ 68 des FHGG (SRL 160).  
 

 
 
Die Basis der Neubewertung der Bilanz bildet die Jahresrechnung 2018 und die ausgewiesene 
Schlussbilanz per 31.12.2018. Die Jahresrechnung 2018 wurde am 21./22. März 2019 vom Rech-
nungsprüfungsorgan revidiert und zur Annahme empfohlen. 

  

§ 68 Bilanzanpassungen 
 
1 Als Grundlage für das Budget 2019 erstellen die Gemeinden bis zum 30. Juni 2018 eine 
angepasste Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2018. Diese enthält: 
a. die Neubewertung des Finanzvermögens nach den Verkehrswerten, 
b. die Neubewertung des Verwaltungsvermögens zum Anschaffungswert abzüglich der 

ordentlichen Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert, 
c. die Neubewertung der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungen, 
d. die Anpassung der übrigen Bilanzpositionen, sofern die Abweichungen von der alten 

zur neuen Bilanzierung oder Bewertung wesentlich sind. 
2 Die Wertveränderungen in der angepassten Bilanz werden zugewiesen 
a. der Neubewertungsreserve im Eigenkapital, wenn sie aus der Neubewertung des Fi-

nanzvermögens entstanden sind, 
b. den entsprechenden Fonds und Spezialfinanzierungen, wenn sie aus der Bewertung 

ihrer Bilanzpositionen entstanden sind, oder 
c. der Aufwertungsreserve im Eigenkapital für alle übrigen Wertveränderungen. 
3 Basierend auf den Anpassungen gemäss den Absätzen 1 und 2 werden der Voran-
schlag 2018 und die Jahresrechnung 2018 nach den Vorgaben dieses Gesetzes neu dar-
gestellt. Die angepasste Bilanz per 31. Dezember 2018 wird als Eröffnungsbilanz per 1. 
Januar 2019 übernommen. 
4 Die Neubewertungsreserve wird per 1. Januar 2019 erfolgsneutral in den Bilanzüber-
schuss oder -fehlbetrag übergeführt. 
5 Besteht nach der Überführung der Neubewertungsreserve ins Eigenkapital per 1. Januar 
2019 immer noch ein Bilanzfehlbetrag, muss dieser durch eine zusätzliche Überführung 
von Aufwertungsreserven in der Höhe dieses Fehlbetrags eliminiert werden. 
6 Im Weiteren erfolgt die Überführung der Aufwertungsreserve in den Bilanzüberschuss 
oder -fehlbetrag jährlich im Umfang der Mehrabschreibung, welche durch die Aufwertung 
von Verwaltungsvermögen ausserhalb von Spezialfinanzierungen begründet ist. Dieser 
Kompensationsbetrag wird als ausserordentlicher Ertrag zu Lasten der Aufwertungsreser-
ven verbucht. 
7 Die Umsetzung der Absätze 1 bis 5 ist vom Rechnungsprüfungsorgan der Gemeinde zu 
prüfen und der Prüfbericht der kantonalen Finanzaufsicht gemäss den §§ 99 ff. des Ge-
meindegesetzes einzureichen. 
8 Über die Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2019 wird ein Bilanzanpassungsbericht erstellt. 
Sie ist der kantonalen Finanzaufsicht gemäss den §§ 99 ff. des Gemeindegesetzes einzu-
reichen. Der Bilanzanpassungsbericht ist den Stimmberechtigten oder dem Gemeinde-
parlament bis zum 30. Juni 2019 zur Genehmigung vorzulegen. 
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2 Bilanzierung 

2.1 Bilanzierungsgrundsätze (§ 56 FHGG) 

Mit den Bilanzierungsgrundsätzen wird festgelegt, ob ein Sachverhalt zu einem Vermögenszugang 
(Aktivierung) oder zum Ausweis einer neuen Verpflichtung (Passivierung) führt. 
 
1 Vermögensteile werden aktiviert, wenn 
a. sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentli-

cher Aufgaben vorgesehen ist und 
b. ihr Wert zuverlässig ermittelt werden kann. 
 
2 Verpflichtungen werden passiviert, wenn 
a. ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, 
b. ein Mittelabfluss zu ihrer Erfüllung sicher oder wahrscheinlich ist und 
c. die Höhe des Mittelabflusses geschätzt werden kann. 
 
 

3 Bewertung 

3.1 Bewertungsgrundsätze (§ 57 FHGG) 

Während die Bilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszu-
weisen ist, legen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu er-
scheinen hat. 
 
1 Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. 
 
2 Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der ordentlichen 

Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert bilanziert. 
 
Auf der Passivseite werden Verbindlichkeiten in der Regel zu Nominalwerten bemessen. Die Bewer-
tung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen muss nach dem Grundsatz der bestmöglichen 
Schätzung erfolgen. 
 
 

4 Gliederung der Bilanz nach HRM1 und HRM2 

Die Bilanz liefert einen Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage. Der Saldo zwischen dem 
Vermögen und den Verbindlichkeiten ergibt das Eigenkapital. 
 
Mit der Einführung der neuen Rechnungslegung sind auch Änderungen in der Gliederung der Bilanz 
verbunden. Die neue Struktur ist mit dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) der Kantone 
und Gemeinden bis auf die dreistellige Kontoebene abgestimmt. Dadurch ist die interkantonale und 
interkommunale Vergleichbarkeit gewährleistet. In der nachfolgenden Tabelle sind die strukturellen 
Veränderungen der Bilanz durch die Einführung der neuen Rechnungslegung dargestellt: 
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Vergleich Bilanzstruktur 
 

nach HRM1 vor Restatement  nach HRM2 nach Restatement 

1 Aktiven  1 Aktiven 

   Umlaufvermögen 

10 Finanzvermögen  10 Finanzvermögen 

100 Flüssige Mittel  100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 

101 Guthaben  101 Forderungen 

102 Anlagen  102 Kurzfristige Finanzanlagen 

103 Transitorische Aktiven  104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 

104 Abrechnungskonti  106 Vorräte und angefangene Arbeiten 

     

   Anlagevermögen 

   10 Finanzvermögen 

   107 Finanzanlagen 

   108 Sachanlagen Finanzvermögen 

   109 Forderungen gegenüber SF und Fonds im FK 

     

11 Verwaltungsvermögen  14 Verwaltungsvermögen 

114 Sachgüter  140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 

115 Darlehen und Beteiligungen  142 Immaterielle Anlagen 

116 Investitionsbeiträge  144 Darlehen 

117 Übrige aktivierte Ausgaben  145 Beteiligungen, Grundkapitalien 

   146 Investitionsbeiträge 

     

12 Spezialfinanzierungen    

128 Vorschüsse    

     

13 Bilanzfehlbetrag    

139 Fehldeckung    

     

2 Passiven  2 Passiven 

20 Fremdkapital  20 Fremdkapital 

   Kurzfristiges Fremdkapital 

200 Laufende Verbindlichkeiten  200 Laufende Verbindlichkeiten 

201 Kurzfristige Schulden  201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 

202 Langfristige Schulden  204 Passive Rechnungsabgrenzungen 

203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen  205 Kurzfristige Rückstellungen 

204 Rückstellungen    

205 Transitorische Passiven  Langfristiges Fremdkapital 

   206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 

   208 Langfristige Rückstellungen 

   209 Verbindlichkeiten gegenüber SF und Fonds im FK 

     
22 Spezialfinanzierungen    

228 Verpflichtungen    

     

23  Kapital  29 Eigenkapital 

239  Kapital  290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) ggü. SF 

    291 Fonds 

    295 Aufwertungsreserve 

    296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 

    298 Übriges Eigenkapital 

    299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 
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4.1 Kontengruppen der Bilanz nach HRM2 

4.1.1 Aktiven 

Die Aktiven setzen sich zusammen aus dem Finanzvermögen und dem Verwaltungsvermögen. Das 
Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufga-
benerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, 
die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und nicht veräussert werden können. 
 
Finanzvermögen 
 

Kontengruppe Definition Bilanzierung Bewertung 
100, Flüssige Mittel und 
kurzfristige Geldanlagen 

Jederzeit verfügbare Geld-
mittel und Sichtguthaben 

Kurzfristige Geldmarktanla-
gen werden unter den flüssi-
gen Mitteln bilanziert, wenn 
deren Gesamtlaufzeit oder 
die Restlaufzeit im Erwerbs-
zeitpunkt unter 90 
Tagen liegt. 

Nominalwerte 

101, Forderungen Ausstehende Guthaben und 
Ansprüche gegenüber Drit-
ten, die in Rechnung gestellt 
oder geschuldet sind. Noch 
nicht fakturierte Forderun-
gen werden als aktive Rech-
nungsabgrenzung bilanziert. 

Forderungen werden ver-
bucht, wenn die entspre-
chende Lieferung oder Leis-
tung erbracht ist und 
der Nutzen an den Käufer 
beziehungsweise Leistungs-
bezüger übergegangen ist. 

Forderungen sind zum 
Rechnungsbetrag inklusive 
MWST (Nominalwert) zu be-
werten, abzüglich der ge-
schätzten 
betriebswirtschaftlich not-
wendigen Wertberichtigun-
gen (Delkredere). 

102, Kurzfristige Finanzanla-
gen 

Finanzanlagen (jederzeit 
veräusserbare Renditeanla-
gen) mit Laufzeiten 90 Tage 
bis und mit 1 Jahr. 

Sämtliche Finanzanlagen 
sind zu bilanzieren. 

Nominalwerte / Marktwerte 

104, Aktive Rechnungsab-
grenzungen 

Forderungen oder Ansprü-
che aus Lieferungen und 
Leistungen des Rechnungs-
jahres, die noch nicht in 
Rechnung gestellt oder ein-
gefordert wurden, aber der 
Rechnungsperiode zuzuord-
nen sind. Vor dem Bilanz-
stichtag getätigte Ausgaben 
oder Aufwände, die der fol-
genden Rechnungsperiode 
zu belasten sind. 

Nach dem Grundsatz der 
Periodengerechtigkeit sind 
die Aufwände und Erträge in 
der Periode ihrer Verursa-
chung zu erfassen. Da der 
Wechsel von einer Rech-
nungsperiode zur anderen 
innerhalb eines Geschäfts-
vorfalles liegen kann, sind 
Rechnungsabgrenzungen 
(zeitliche Abgrenzungen) 
vorzunehmen. 

Nominalwerte 

106, Vorräte und angefan-
gene Arbeiten 

Für die Leistungserstellung 
benötigte Waren und Mate-
rial. 

 Anschaffungs- bzw. Herstell- 
kosten, Bewertung nach 
kaufmännischen Grundsät-
zen. 

107, Finanzanlagen Finanzanlagen mit Gesamt-
laufzeit über 1 Jahr. 

Sämtliche Finanzanlagen 
sind zu bilanzieren. 

Die Bewertung erfolgt zu 
Marktwerten, deshalb wird 
kein Wertberichtigungskonto 
geführt (Ausnahme Darle-
hen und Forderungen). 

108, Sachanlagen FV Die Bewertung erfolgt zu 
Verkehrswerten, es wird 
deshalb kein Wertberichti-
gungskonto geführt. 

Sämtliche Sachanlagen FV 
sind zu bilanzieren. 

Verkehrswert 

109, Forderungen gegen-
über Spezialfinanzierungen 
und Fonds im Fremdkapital 

Spezialfinanzierungen und 
Fonds bedürfen einer ge-
setzlichen Grundlage. Sie 
werden dem Fremd- oder 
Eigenkapital zugeordnet. 

Sämtliche Fonds werden bi-
lanziert.  

Nominalwert 

 
 
 
 
 



 
  - 46 - 

Verwaltungsvermögen 
 

Kontengruppe Definition Bilanzierung Bewertung 

140, Sachanlagen VV Sachanlagen des Verwal-
tungsvermögens 

Aktivierung der Investitions-
ausgaben, wenn sie die Akti-
vierungsgrenze übersteigen. 

Anschaffungs- bzw. Herstell- 
kosten abzüglich planmässi-
ger Abschreibungen 

142, Immaterielle Anlagen Immaterielle Anlagen des 
Verwaltungsvermögens 

Aktivierung der Investitions-
ausgaben, wenn sie die Akti-
vierungsgrenze über- 
steigen. 

Anschaffungs- bzw. Herstell- 
kosten abzüglich planmässi-
ger Abschreibungen 

144, Darlehen Darlehen mit festgelegter 
Laufzeit und Rückzahlungs-
pflicht. Ist die Rückzahlung 
gefährdet, sind Wertberichti-
gungen vorzunehmen. 

Sämtliche Darlehen werden 
ungeachtet der Aktivierungs-
grenze in der Investitions-
rechnung gebucht und 
aktiviert. 

Nominalwert abzüglich not- 
wendiger Wertberichtigun-
gen 

145, Beteiligungen, Grund-
kapitalien 

Beteiligungen aller Art, die 
(Mit-)Eigentümerrechte be-
gründen. Beteiligungen wer-
den ungeachtet der Aktivie-
rungsgrenze in der Investiti-
onsrechnung gebucht und 
aktiviert. 

Sämtliche Beteiligungen 
werden ungeachtet der Akti-
vierungsgrenze in der Inves-
titionsrechnung gebucht und 
aktiviert. 

Anschaffungswert abzüglich 
notwendiger Wertberichti-
gungen 

146, Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge sind 
geldwerte Leistungen, mit 
denen beim Empfänger der 
Beiträge dauerhafte Vermö-
genswerte mit Investitions-
charakter begründet werden. 

Im Regelfall werden die ge-
leisteten Zahlungen bilan-
ziert. Bei grösseren mehr-
jährigen Vorhaben erfolgt 
die Abwicklung über die 
Sachgruppe 1469 "Investiti-
onsbeiträge an Anlagen im 
Bau". Die Aktivierungs-
grenze bezieht sich auf ein 
Anlagegut in Form einer 
funktionalen Einheit. Mass-
gebend ist der Bruttobetrag. 

Anschaffungs- bzw. Herstell- 
kosten abzüglich planmässi-
ger Abschreibungen 
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4.1.2 Passiven 

Die Passiven setzen sich zusammen aus dem Fremdkapital und dem Eigenkapital. 
 
Fremdkapital 
 

Kontengruppe Definition Bilanzierung Bewertung 
200, Laufende Verbindlich-
keiten 

Verpflichtungen aus Liefe-
rungen und Leistungen oder 
anderen betrieblichen Aktivi-
täten, die innerhalb eines 
Jahres fällig sind oder fällig 
werden können. 

Laufende Verbindlichkeiten 
werden bilanziert, wenn ihr 
Ursprung in einem Ereignis 
der Vergangenheit liegt und 
der Mittelabfluss zur Erfül-
lung sicher oder wahrschein-
lich ist. 

Nominalwerte 

201, Kurzfristige Finanzver-
bindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Finan-
zierungsgeschäften bis 1 
Jahr Laufzeit.  

Finanzverbindlichkeiten, die 
innerhalb von 12 Monaten 
nach dem Bilanzstichtag zur 
Rückzahlung fällig werden, 
werden als kurzfristig ausge-
wiesen. 

Nominalwerte 

204, Passive Rechnungsab-
grenzungen 

Verpflichtungen aus dem 
Bezug von Lieferungen und 
Leistungen des Rechnungs-
jahres, die noch nicht in 
Rechnung gestellt oder ein-
gefordert wurden, aber der 
Rechnungsperiode zuzuord-
nen sind. Vor dem Bilanz-
stichtag eingegangene Er-
träge oder Einnahmen, die 
der folgenden Rechnungs-
periode gutzuschreiben sind. 

Nach dem Grundsatz der 
Periodengerechtigkeit sind 
die Aufwände und Erträge in 
der Periode ihrer Verursa-
chung zu erfassen. Da der 
Wechsel von einer Rech-
nungsperiode zur anderen 
innerhalb eines Geschäfts-
vorfalles liegen kann, sind 
Rechnungsabgrenzungen 
(zeitliche Abgrenzungen) 
vorzunehmen. 

Nominalwerte 

205, Kurzfristige Rückstel-
lungen 

Durch ein Ereignis in der 
Vergangenheit erwarteter  
oder wahrscheinlicher Mittel-
abfluss in der folgenden 
Rechnungsperiode. Die Til-
gung kurzfristiger Rückstel-
lungen wird innerhalb von 
zwölf Monaten nach Ab-
schlussstichtag erwartet. 

Eine Rückstellung ist zu er-
fassen, wenn es sich um 
eine gegenwärtige Verpflich-
tung handelt, deren Ur-
sprung in einem Ereignis der 
Vergangenheit liegt, der Ab-
fluss von Ressourcen mit 
wirtschaftlichem Nutzen  
oder Nutzungspotenzial mit 
der Erfüllung dieser Ver-
pflichtung wahrscheinlich  
(> 50 %) ist und eine zuver-
lässige Schätzung der Höhe 
der Verpflichtung möglich 
ist.  
Zu berücksichtigen ist das 
Kriterium der Wesentlichkeit: 
Es sind nur solche Rückstel-
lungen zu erfassen, welche 
für die zuverlässige Beurtei-
lung der öffentlichen Rech-
nung der Gemeinde wesent-
lich sind. 

Die Bewertung erfolgt nach 
dem Grundsatz der best-
möglichen Schätzung. 

206, Langfristige Finanzver-
bindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Finan-
zierungsgeschäften über 1 
Jahr Laufzeit.  

Finanzverbindlichkeiten, die 
eine Fälligkeit von über 12 
Monaten aufweisen, sind in 
den langfristigen Finanzver-
bindlichkeiten auszuweisen. 

Nominalwert 

208, Langfristige Rückstel-
lungen 

Durch ein Ereignis in der 
Vergangenheit erwarteter  
oder wahrscheinlicher Mittel-
abfluss in der folgenden 

Analog kurzfristige Rückstel-
lungen 

Schätzung des Nominal-
werts 
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Rechnungsperiode. Die Til-
gung langfristiger Rückstel-
lungen erfolgt in einem Zeit-
raum grösser als zwölf Mo-
nate nach Abschlussstich-
tag. 

209, Verbindlichkeiten ge-
genüber Spezialfinanzierun-
gen und Fonds im Fremdka-
pital 

Spezialfinanzierungen und 
Fonds bedürfen einer ge-
setzlichen Grundlage. Sie 
werden dem Fremd- oder 
Eigenkapital zugeordnet. 

Sämtliche Fonds werden bi-
lanziert. 

Nominalwert 

 
Eigenkapital 
 

Kontengruppe Definition Bilanzierung Bewertung 
290, Verpflichtungen (+) 
bzw. Vorschüsse (-) gegen-
über Spezialfinanzierungen 

Als Eigenkapital betrachtete 
kumulierte Ertragsüber-
schüsse von Spezialfinan-
zierungen. 

Sämtliche Spezialfinanzie-
rungen werden bilanziert. 

Nominalwert 

291, Fonds Als Eigenkapital betrachtete 
kumulierte Ertragsüber-
schüsse von Fonds. 

Sämtliche Fonds werden bi-
lanziert. 

Nominalwert 

295, Aufwertungsreserve Saldo der Bilanzverände-
rung durch Neubewertung 
bei Umstellung auf HRM2. 
Spezialfall LUPK als nega-
tive Aufwertungsreserve. 

Einmalige Bilanzierung (Ein-
führung HRM2) 

Nominalwert 

296, Neubewertungsreserve 
Finanzvermögen 

Saldo der Bilanzverände-
rung durch Neubewertung 
der Finanz- und Sachanla-
gen des Finanzvermögens 
beim Übergang zum HRM2. 

Diese Sachgruppe wird nur 
im Zeitpunkt des Restate-
ments bzw. Neubewertung 
des Finanzvermögens beim 
Übergang zum HRM2 be-
bucht, da unmittelbar nach 
der Neubewertung der Saldo 
vollumfänglich in den Bilanz-
überschuss überführt wird. 

Nominalwert 

298, Übriges Eigenkapital Saldo der ausserordentli-
chen Ergebnisse der Er-
folgsrechnung. 

Der Sachgruppe Übriges Ei-
genkapital werden aus-
schliesslich die ausseror-
dentlichen Ergebnisse, wel-
che sich aus den Sachgrup-
pen 38 "Ausserordentlicher 
Aufwand" und 48 "Ausseror-
dentlicher Ertrag" ergeben, 
bilanziert. 

Nominalwert 

299, Bilanzüberschuss/  
-fehlbetrag 

Saldo aus den kumulierten 
Überschüssen und Defiziten 
der Erfolgsrechnung. Wird 
ein Fehlbetrag (Soll-Saldo) 
ausgewiesen, verbleibt der 
Posten auf der 
Passivseite. 

Nach Verbuchung der Ge-
winnverwendung weist die 
Sachgruppe 2999 "Kumu-
lierte Ergebnisse der Vor-
jahre" den Bilanzüberschuss 
bzw. -fehlbetrag des allge-
meinen Haushalts (ohne 
Spezialfinanzierungen im Ei-
genkapital) der Gemeinde 
aus. 

Nominalwert 
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5 Neubewertung der Bilanz per 1. Januar 2019 

5.1 Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2019 

Die Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2019 ist gemäss den neuen Rechnungslegungsgrundsätzen von 
HRM2 erstellt worden. 
 
Die Gliederungs- und Darstellungsvorschriften der Bilanz ergeben sich aus dem harmonisierten Kon-
tenrahmen HRM2 für die Luzerner Gemeinden. 
 
Die Aufwertungsreserve des Verwaltungsvermögens wird per 01.01.2019 bilanziert (Konto 295, Auf-
wertungsreserve) und nach Genehmigung der Bilanzanpassung in den Folgejahren durch stetige Ent-
nahme zu Gunsten der Erfolgsrechnung reduziert. 
 
Die Neubewertungsreserve des Finanzvermögens wird per 01.01.2019 bilanziert (Konto 296, Neube-
wertungsreserve) und nach Genehmigung der Bilanzanpassung in das zweckfreie Eigenkapital (Konto 
299, Bilanzüberschuss) überführt. 
 
Die Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2019 zeigt folgendes Bild (Beträge gerundet in Franken +/- 1.00 
Differenz): 
 
 
 

5.1.1 Aktiven 

 
 

HRM1- Konto Bilanz per 
31.12.2018 

nach HRM1 

HRM2-Konto Bilanz per 
01.01.2019 

nach HRM2 

Erläuterun-
gen 

siehe Pos. 
5.4 

1 Aktiven 29'000'031 1 Aktiven 45'057'436  
10 Finanzvermögen 11'761'187 10 Finanzvermögen 11'809'481 A1 

100 Flüssige Mittel 3'590'161 100 Flüssige Mittel und kurz-
fristige Geldanlagen 

3'590'161  

101 Guthaben 5'224'396 101 Forderungen 5'046'396  
102 Anlagen 2'251'306 102 Kurzfristige Finanzanla-

gen 
30'000  

103 Transitorische Aktiven 695'324 104 Aktive Rechnungsab-
grenzungen 

712'324  

   106 Vorräte und angefan-
gene Arbeiten 

35'000  

   107 Finanzanlagen 0  
   108 Sachanlagen FV 2'395'600  
   109 Forderungen gegenüber 

SF und Fonds im FK 
0  

11 Verwaltungsvermö-
gen 

17'238'844 14 Verwaltungsvermögen 33'247'955 A2 

114 Sachgüter inkl. SF 14'234'141 140 Sachanlagen VV inkl. 
SF 

26'804'946  

115 Darlehen und Beteili-
gungen 

1'020'259 142 Immaterielle Anlagen 37'676  

116 Investitionsbeiträge 1'984'444 144 Darlehen 0  
117 Übrige aktivierte Aus-

gaben 
0 145 Beteiligungen, Grundka-

pitalien 
115'584  

   146 Investitionsbeiträge 6'289'749  

12 Spezialfinanzierun-
gen 

0   0 A3 

128 Vorschüsse 0   0  
13 Bilanzfehlbetrag 0   0 A4 

139 Fehldeckung 0   0  
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5.1.2 Passiven 

 
HRM1- Konto Bilanz per 

31.12.2018 
nach HRM1 

HRM2-Konto Bilanz per 
01.01.2019 

nach HRM2 

Erläuterun-
gen 

siehe Pos. 
5.4 

2 Passiven 29'000'031 2 Passiven 45'057'436  
20 Fremdkapital 20'254'820 20 Fremdkapital 20'831'317 A5 

200 Laufende Verpflichtun-
gen 

6'324'213 200 Laufende Verpflichtun-
gen 

6'324'213  

201 Kurzfristige Schulden 0 201 Kurzfristige Finanzver-
bindlichkeiten 

0  

202 Langfristige Schulden 13'500'000 204 Passive Rechnungsab-
grenzungen 

503'118  

203 Verpflichtungen für 
Sonderrechnungen 

13'489 205 Kurzfristige Rückstellun-
gen 

0  

204 Rückstellungen 0 206 Langfristige Finanzver-
bindlichkeiten 

13'500'000  

205 Transitorische Passi-
ven 

417'118 208 Langfristige Rückstellun-
gen 

0  

   209 Verbindlichkeiten gegen-
über SF und Fonds im 
FK 

503'986  

22 Spezialfinanzierun-
gen 

1'949'637    A6 

228 Verpflichtungen 1'949'637     
23 Kapital 6'795'574 29 Eigenkapital 24'226'119 A7 

239 Kapital 6'795'574 290 Verpflichtungen (+) bzw. 
Vorschüsse (-) gegen-
über SF 

8'721'555  

   291 Fonds 0  
   295 Aufwertungsreserve 8'659'696  

   296 Neubewertungsreserve 
Finanzvermögen 

49'294  

   298 Übriges Eigenkapital 0  
   299 Bilanzüberschuss/-fehl-

betrag 
6'795'574  

 
 
 

5.2 Übertragungen vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen 

Übertragung Anteilschein WBG Pfeffikon CHF 1'000 
 
 

5.3 Übertragungen vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen 

Keine 
 
 

5.4 Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz 

Nachfolgend werden die bedeutendsten Veränderungen der neuen Rechnungslegung in der Bilanz 
per 31. Dezember 2018 zur Bilanz per 1. Januar 2019 aufgezeigt und kommentiert (alle Beträge in 
Franken). Die Details der Umgliederungen und der Neubewertungen sind dokumentiert. 
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A1 Finanzvermögen 
 
1. Von den Anlagen (102) wird der Anteilschein WBG Pfeffikon von CHF 1'000 in die Beteiligungen 

(145) umgegliedert. 
 

2. In den Transitorischen Aktiven enthaltene Heizölvorräte (CHF 15'000) werden in die Vorräte um-
gegliedert. 
 

3. Für gefährdete Steuerguthaben wird erstmals ein Delkredere gebildet (- CHF 178'000). 
 

4. Die restlichen Anlagen (102) von CHF 2'250'306 werden in kurzfristige Finanzanlagen 
(CHF  30'000) und in die Sachanlagen FV (CHF 2'220'306) aufgeteilt. Zudem werden die Sachan-
lagen FV neu bewertet. Dadurch resultiert eine Aufwertung in der Höhe von CHF 175'294.  

 
5. Neben der Umgliederung der Heizölvorräte aus den Transitorischen Aktiven werden die Heizölvor-

räte neu bewertet. Dadurch resultiert eine Aufwertung in der Höhe von CHF 20'000.  
 

6. Neu erfolgt die Rechnungsabgrenzung auf das Kalenderjahr bezogen. Dadurch werden neu Ak-
tive Abgrenzungspositionen in der Höhe von CHF 32'000 bewertet.  
 

 
Finanzvermögen Buchwert HRM1  

per 31.12.2018 
Buchwert HRM2 

per 1.1.2019 
Bewertungs- 

differenz 

1. Neuerfassung 
keine - - - 

2. Umgliederungen 
Anteilschein WBG Pfeffikon 
Heizölvorräte (TA in Vorräte) 
 

1'000 
15'000 

0 
15'000 

0 
0 

3. Neubewertung 
Delkredere Steuerguthaben 
Sachanlagen FV 
Heizölvorräte 
Aktive Rechnungsabgren-
zung  

0 
2'220'306 

15'000 
0 

-178'000 
2'395'600 

35'000 
32'000 

-178'000 
175'294 
20'000 
32'000 

4. Übertragungen 
keine - - - 

Differenz   49'294 

 
 
 
A2 Verwaltungsvermögen 

 
1. Bei den Sachanlagen im Verwaltungsvermögen (inkl. Spezialfinanzierungen) resultiert eine Auf-

wertung in der Höhe von CHF 12'570'805. Die Aufwertung des Verwaltungsvermögens basiert auf 
den Anlagerestwerten der Kostenrechnung (KORE) per 31.12.2018. 
 

2. Aufgrund der Kostenrechnung (KORE) per 31.12.2018 resultiert bei den immateriellen Anlagen 
eine Aufwertung von CHF 37'676. 

 
3. Ebenfalls eine Aufwertung auf Basis der KORE resultiert per 31.12.2018 bei den Investitionsbei-

trägen. Diese beträgt CHF 4'305'305. 
 

4. Der Bestand der Aufzahlungsschuld LUPK war unter HRM1 in der Sachgruppe 115 aktiviert. 
Diese Aufzahlungsschuld entspricht einem «Non-Valeur» und wird über die Aufwertungsreserve 
aufgelöst (CHF 905'675). 
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Verwaltungsvermögen Buchwert HRM1  
per 31.12.2018 

Buchwert HRM2  
per 1.1.2019 

Bewertungs- 
differenz 

1. Neuerfassung 
keine - - - 

2. Umgliederungen 
Anteilschein WBG Pfeffikon 0 1’000 0 

3. Aufwertung 
Sachanlagen VV inkl. SF 14'234'141 26'804'946 12'570'805 
Immaterielle Anlagen 0 37'676 37'676 
Investitionsbeiträge 1'984'444 6'289'749 4'305'305 
Auflösung Aufzahlungs-
schuld LUPK 

 905'675 0 -905'675 

4. Übertragungen 
keine - - - 

Differenz   16'008'111 

 
 
A3 Spezialfinanzierungen 
- Die Spezialfinanzierungen für Eigenwirtschaftsbetriebe werden neu gesondert im Eigenkapital der 

Gemeinde ausgewiesen. Allfällige Vorschüsse an Eigenwirtschaftsbetriebe wurden ins entspre-
chende Eigenkapitalkonto (290, Verpflichtungen bzw. Vorschüsse an SF) übertragen und nicht 
mehr unter den Aktiven geführt. Es waren keine Vorschüsse vorhanden. 
 
 

A4 Bilanzfehlbetrag 
- Es ist kein Bilanzfehlbetrag vorhanden. 

 

A5 Fremdkapital 
 

1. Es sind keine Neuerfassungen erfolgt. 
 

2. Neu erfolgt die Rechnungsabgrenzung auf das Kalenderjahr bezogen. Dadurch werden neu Pas-
sive Abgrenzungspositionen in der Höhe von CHF 86'000 bewertet. 
 

3. Die Positionen Ersatzbeiträge Zivilschutz (CHF 485'071) und Forstreservefonds (CHF 5'426) sind 
nach HRM2 im Fremdkapital aufzuführen und werden dementsprechend umgegliedert. 
 

 
Fremdkapital Buchwert HRM1  

per 31.12.2018 
Buchwert HRM2  

per 1.1.2019 
Bewertungs- 

differenz 

1. Neuerfassung 
keine - - - 

2. Neubewertung   
Passive Rechnungsabgrenzung 0 86'000 -86'000 
4. Umgliederungen von Spezialfonds 
Ersatzbeiträge Zivilschutz  0 485'071 0 
Forstreservefonds  0 5'426 0 
Differenz   -86'000 
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A6 Spezialfinanzierungen 
 
1. Es gibt keine Werte, die bisher nicht bilanziert waren, welche neu zu bilanzieren wären. 

 
2. Die Verpflichtungen gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben stellen unter HRM2 neu Eigenka-

pital (290) dar und werden entsprechend umgegliedert (CHF 1'339'140). 
 

3. Die Position Ersatzbeiträge Zivilschutz (CHF 485'071) sowie der Forstreservefonds (CHF 5'426) 
sind nach HRM2 im Fremdkapital auszuweisen und werden dementsprechend umgegliedert.  

 
4. Die Vorfinanzierung Silo wird aufgelöst und der Aufwertungsreserve gutgeschrieben. 

 
 

Spezialfinanzierungen Buchwert HRM1  
per 31.12.2018 

Buchwert HRM2  
per 1.1.2019 

Bewertungs- 
differenz 

1. Neuerfassung 
keine - - - 

2. Umgliederungen von Spezialfinanzierungen 
Verpflichtung Abwasserbeseitigung 644'015 0 -644'015 
Verpflichtung Abfallbeseitigung 556'515 0 -556'515 
Verpflichtung Feuerwehr 138'610 0 -138'610 
3. Umgliederungen von Spezialfonds 
Ersatzbeiträge Zivilschutzräume 485'071 0 0 
Forstreservefonds 5'426 0 0 
4. Auflösung von Vorfinanzierungen 
Silo 120'000 0 -120'000 
Differenz   -1'442'072 

 
 
 
 
A7 Eigenkapital 
 
1. Es gibt keine Werte, die bisher nicht bilanziert waren, welche neu zu bilanzieren wären. 

 
2. Neu werden die Spezialfinanzierungen für die Eigenwirtschaftsbetriebe und die Sonderrechnun-

gen gesondert im Eigenkapital geführt. Zudem werden die Resultate der Aufwertung direkt auf 
den jeweiligen Verpflichtungskonti der Spezialfinanzierungen verbucht. Der somit bilanzierte Be-

trag beläuft sich auf CHF 8'721'555. 
 

3. Die Aufwertungsreserve (2950.00) weist den Saldo der Bilanzveränderung durch die Neubewer-
tung bzw. Neubeurteilung der folgenden Positionen aus: 

 
� Verwaltungsvermögen CHF 9'531'371 
� Verrechnung Auflösung LUPK-Schuld CHF -   905'675 
� Passive Rechnungsabgrenzung CHF -     86'000 
� Auflösung Vorfinanzierung CHF 120'000 

 
 
Die Neubewertungsreserve (296) weist den Saldo (CHF 49'294) der Bilanzveränderungen durch 
die Neubewertung des Finanzvermögens aus. Der Saldo wird unmittelbar nach der Neubewer-
tung vollumfänglich in den Bilanzüberschuss (299) überführt. 
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Eigenkapital Buchwert 
HRM1  

per 31.12.2018 

Zwischentotal Buchwert HRM2  
per 1.1.2019 

Bewertungs- 
differenz 

1. Neuerfassung 
Keine 0 0 0 0 

2. Umgliederungen von Spezialfinanzierungen 
Verpflichtung Abwasserbeseitigung 0 644'015 644'015 644'015 
Verpflichtung Abfallbeseitigung 0 556'515 556'515 556'515 
Verpflichtung Feuerwehr 0 138'610 138'610 138'610 
Neuerfassung Aufwertungsreserve SF 0 0 7'382'415 7'382'415 
5. Zweckfreies Eigenkapital 
Neuerfassung Aufwertungsreserve VV 0 0 8'625’697 8'625'697 

Neuerfassung Aufwertungsreserve Pas-
sive Rechnungsabgrenzung 

0 0 -86’000 -86'000 

Neuerfassung Aufwertungsreserve Vor-
finanzierung 

0 0 120’000 120'000 

Neuerfassung Neubewertungsreserve 0 0 49’294 49'294 

Bilanzüberschuss 6'795'574 0 6'795’574 0 

Differenz    17'430'546 

 

6 Aufwertungsreserve / Bestimmung jährliche Entnahme 

Grundlage und allgemeines Vorgehen für die Auflösung der Aufwertungsreserve bildet § 50 der FHGV 
(SRL 161). 
 

 
 
Erläuterungen zu a. 
Die jährliche Auflösung der Aufwertungsreserven werden aus der Sachgruppe 2950 "Aufwertungsre-
serve" entnommen und erfolgswirksam als ausserordentlicher Ertrag in der Funktion 9900 der Sach-
gruppe 4895 "Entnahmen aus Aufwertungsreserve" gutgeschrieben. Somit beeinflussen die jährlichen 
Entnahmen aus den Aufwertungsreserven das Ergebnis positiv bzw. neutralisieren die Mehrabschrei-
bungen, welche sich aus der Aufwertung des Verwaltungsvermögens ergeben. 
 
Die jährliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve wird auf 15 Jahre verteilt. Sie beträgt jährlich 
CHF 577'313.  

§ 50 Übergangsbestimmungen 
 
1 Die Auflösung der Aufwertungsreserven und die Auflösung der Aufzahlungsschuld ge-
genüber der Luzerner Pensionskasse sowie von aktivierten Verpflichtungen gegenüber 
anderen Pensionskassen ist wie folgt vorzunehmen: 
a. Der Umfang der jährlichen Mehrabschreibung gemäss § 68 Absatz 6 des Gesetzes 

bemisst sich aus der Differenz der genehmigten Rechnung 2018 und der nach § 68 
Absatz 3 des Gesetzes neu dargestellten Jahresrechnung 2018. Die Gemeinden 
sind berechtigt, ab dem Jahr 2019 die Aufwertungsreserven mit einem jährlichen Be-
trag linear oder degressiv zu reduzieren. Die Höhe der jährlichen Reduktionen ist im 
Bilanzanpassungsbericht gemäss § 68 Absatz 8 des Gesetzes festzulegen und ist 
für die Folgejahre verbindlich. Der Betrag ist jeweils den Aufwertungsreserven zu be-
lasten und dem ausserordentlichen Ertrag gutzuschreiben. 

b. Eine negative Aufwertungsreserve ist im Sinn von § 68 Absatz 4 des Gesetzes er-
folgsneutral in den Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag überzuführen. 

c. Der negative Anteil der Aufwertungsreserve aus der Ausbuchung der Aufzahlungs-
schuld gegenüber der Luzerner Pensionskasse oder aktivierter Verpflichtungen ge-
genüber anderen Pensionskassen kann separat ausgewiesen werden. Der jährliche 
Umfang der Umbuchung entspricht der Annuität der Verpflichtung. Der im Budget 
eingesetzte Betrag ist jeweils der negativen Aufwertungsreserve gutzuschreiben und 
dem ausserordentlichen Aufwand zu belasten. 

2 Die aus der Kostenrechnung übernommenen Restwerte der Anlagen werden mit den 
Nutzungsdauern gemäss Anhang 1 abgeschrieben. Die Nutzungsdauer für den Restwert 
ergibt sich aus den Nutzungsjahren gemäss der neuen Nutzungsdauer abzüglich bereits 
abgelaufener Nutzungsjahre. 
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7 Antrag und Verfügung des Gemeinderats zum Bilanzanpassungsbericht 

 
Der Gemeinderat hat den Bilanzanpassungsbericht verabschiedet und stellt folgende Anträge: 
 
 
1. Der Bilanzanpassungsbericht zur Neubewertung der Bilanz per 1. Januar 2019, welcher einen 

integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, sei zu genehmigen. 
 
2. Die Überführungen vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen seien zu genehmigen (ge-

mäss Ziffer 5.2). 
 
3. Die Überführungen vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen seien zu genehmigen (ge-

mäss Ziffer 5.3) 
 
4. Die durchgeführten Neubewertungen des Finanzvermögens per 1. Januar 2019 seien zu geneh-

migen. 
 
5. Die Ergebnisse der per 1. Januar 2019 durchgeführten Aufwertung des Verwaltungsvermögens 

seien zu genehmigen. 
 
6. Die Ergebnisse der per 1. Januar 2019 durchgeführten Neubewertung Passiven Rechnungsab-

grenzung und der Vorfinanzierung seien zu genehmigen. 
 

7. Die Aufwertungsreserve soll über 15 Jahre aufgelöst werden. Die Höhe der jährlich gleichbleiben-
den Entnahme aus der Aufwertungsreserve im Betrag von CHF 577’313, welche einen integrie-
renden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, sei zu genehmigen. 

 
 
VERFÜGUNG  
 
Der Bilanzanpassungsbericht mit sämtlichen Beilagen wird dem Rechnungsprüfungsorgan zur Prü-
fung übergeben. Dieses erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der 
Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung ab. 
 
 
 
Rickenbach, 02.04.2019 Namens des Gemeinderates 
 
 
 
 Der Gemeindepräsident: 
 sig. Roland Häfeli 
 
 
 Der Gemeindeschreiber: 
 sig. Stefan Huber 
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Traktandum 6 
Kenntnisnahme der Beteiligungsstrategie 
 

 
 
 
Ausgangslage 
 
Das Finanzhaushaltsgesetz bringt zusätzliche Instrumente, welche den erhöhten Informationsbedürf-
nissen der Stimmberechtigten Rechnung tragen sollen. So hat der Gemeinderat neu einen Beteiligungs-
spiegel zu erarbeiten, der darlegt, an welchen Gemeindeverbänden, Unternehmen, Stiftungen oder ge-
stützt auf Gemeindeverträge die Gemeinde beteiligt ist. Bei der Beteiligungsstrategie muss der Gemein-
derat zusätzlich darlegen, welches Risiko mit einer Beteiligung verbunden ist und welche Strategie der 
Gemeinderat bezüglich dieser Beteiligung verfolgt. Konkret heisst das, ob diese gehalten, abgestossen 
oder allenfalls ausgebaut werden soll. 
 
Rechtliches 
 
Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) regelt in den §§ 26 – 29 die Steuerung 
von Organisationen mit kommunaler Beteiligung. Die Gemeinde kann sich an einem Unternehmen ge-
mäss § 44 Abs. 1 des Gemeindegesetzes mittels Finanz- und Sacheinlagen sowie mittels Einsitzrecht 
im strategischen Leistungsorgan beteiligen. 
 
Das Beteiligungscontrolling besteht aus einem Planungsinstrument (der Beteiligungsstrategie) und 
einem Berichterstattungsinstrument (dem Beteiligungsspiegel). 
 
Der Gemeinderat legt die Beteiligungsstrategie den Stimmberechtigten alle vier Jahre vor. Gemäss Art. 
14 der Gemeindeordnung kann die Beteiligungsstrategie zustimmend oder ablehnend zur Kenntnis ge-
nommen werden. Die Gemeindeversammlung kann ausserdem Bemerkungen anbringen. Diese sind 
aber für den Gemeinderat rechtlich nicht verbindlich. Das neue Instrument stärkt die Rechte der Ge-
meindeversammlung. Sie erhält neu die Möglichkeit, die Strategie des Gemeinderates im Umgang mit 
den Beteiligungen zu bekräftigen oder ein abweichendes Vorgehen zu empfehlen. 
 
Der Beteiligungsspiegel liegt jährlich im Anhang der Jahresrechnung bei und wird somit mit der Jahres-
rechnung präsentiert und beraten. 
 
Arten von Beteiligungen 
 
Kommunale Beteiligungen können in drei Kategorien eingeteilt werden. 
 
Die Gruppe der Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen umfasst insbesondere Aktienge-
sellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften oder auch Stiftungen des 
privaten Rechts. 
 
Zur Gruppe der Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Unternehmen gehören insbesondere Ge-
meindeverbände, öffentlich-rechtliche Anstalten, Genossenschaften des öffentlichen Rechts oder auch 
Stiftungen des öffentlichen Rechts. 
 
Zur dritten Gruppe gehören Beteiligungen, welche aufgrund von Gemeindeverträgen entstehen. Die 
Rechtsnatur dieser Verbindung hängt dabei vom Einzelfall ab. In der Praxis handelt es sich meist um 
einfache Gesellschaften des öffentlichen Rechts (ohne Rechtspersönlichkeit) oder um ein sogenanntes 
Sitzgemeindemodell. Beim Sitzgemeindemodell amtet die Standortgemeinde als Vollzugsorgan. Der 
Begriff der Beteiligung wird also bewusst weit gefasst. 
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Beteiligungsstrategie 
 
 
 

1. Wir richten die Beteiligungsstrategie nach der Gemeindestrategie aus. 

2. Wir bevorzugen langfristige Beteiligungen. 

3. Wir streben eine zuverlässige, einwandfreie, termingerechte, effiziente und günstige  
Leistungserbringung an, wobei der Kundennutzen im Vordergrund steht. 

4. Wir fordern von den Leistungserbringern ein umfassendes Controlling. 

5. Wir bringen uns aktiv in die Leistungserbringung und Entscheidungsfindung ein. 
Zu Versammlungsgeschäften bilden wir uns eine eigene Meinung und vertreten diese auch gegen 
den Widerstand anderer Beteiligten. Demokratische Entscheide tragen wir mit. 

6. Von grösseren Risiko-Beteiligungen sehen wir ab. 

7. Wir halten an den heute bestehenden Beteiligungen fest. 

8. Weitere kommunale Beteiligungen sehen wir nur mit entsprechender Risikobeurteilung und nur so-
weit erforderlich vor. 

9. Von einem weiteren Beitritt zu einem regionalen Entwicklungsträger (RET) sehen wir ab. 

10. Wir informieren die Bürgerschaft transparent über die Beteiligungen der Gemeinde. 

 
Die Beteiligungen der Einwohnergemeinde Rickenbach 
 
 

Der Beteiligungsspiegel der Gemeinde Rickenbach enthält per 01.01.2019 insgesamt  
22 Beteiligungen. 
 
 
1. Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen 
 
a) Luzerner Gemeindepersonalkasse (LGK) 
 
Rechtsform: Stiftung des privaten Rechts (ZGB) 
Zweck: berufliche Vorsorge 
Kommunale Aufgabe: Versicherung der Mitarbeiter gemäss BVG 
Strategische Ziele: gute Bedingungen für die Gemeinde als Arbeitgeber  

und für die Mitarbeiter als Arbeitnehmende, 
regelmässige Überprüfung der Beteiligung 

Einflussnahme: Gemeindevertreter werden durch den Verband Luzerner Gemeinden 
(VLG) gewählt 

Risiko: mittel (Gemeinde trägt Sanierungspflicht) 
 
b) Wasserversorgungs-Genossenschaft Rickenbach 
 
Rechtsform: Genossenschaft des privaten Rechts (OR) 
Zweck: Versorgung ihrer Mitglieder und Dritter in- und ausserhalb  

der Gemeinde Rickenbach mit Trink-, Brauch- und Industriewasser  
in gemeinsamer Selbsthilfe 

Kommunale Aufgabe: Abgabe von Trink-, Brauch- und Löschwasser 
im Versorgungsgebiet unter genügendem Druck,  
in ausreichender Menge und in einwandfreier Qualität (WNVG) 

Strategische Ziele: Beteiligung halten, 
Gewährleistung der Wasserversorgung in ausreichender Menge  
und einwandfreier Qualität 

Einflussnahme: Teilnahme an Generalversammlungen, 
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht über die Wasserversorgung 
in der Gemeinde 

Risiko: mittel (Haftung auf Genossenschaftsvermögen beschränkt), 
Aufgabe fällt im Notfall auf Gemeinde zurück  



 
  - 59 - 

c) Verband Luzerner Gemeinden (VLG) 
 
Rechtsform: Verein (ZGB) 
Zweck: Interessenvertretung der Vereinsmitglieder,  

Ansprechpartner für übergeordnete Gemeinwesen, 
Förderung der Kommunikation und  
Zusammenarbeit der Gemeinden, 
Träger gemeinsamer Projekte, Erbringung von Dienstleistungen  
für die Gemeinden, 
Durchführung von Weiterbildungsanlässen 

Kommunale Aufgabe: Wahrung der kommunalen Interessen 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

Mitgliedschaft aller Luzerner Gemeinden, 
Berücksichtigung der Anliegen kleiner Gemeinden, 
Berücksichtigung der Anliegen der Landschaft, 
Interessenwahrung gegenüber dem Kanton 

Einflussnahme: Teilnahme an Generalversammlungen 
Risiko: klein (Haftung auf Vereinsvermögen beschränkt) 
 
d) Raumdatenpool Kanton Luzern (RDP) 
 
Rechtsform: Verein (ZGB) 
Zweck: kostengünstige und effiziente Schaffung sowie  

Aufrechterhaltung einer Plattform für die Koordination,  
den Austausch und die Zugänglichkeit  
raumbezogener Daten auf dem Gebiet des Kantons Luzern 

Kommunale Aufgabe: Vollzug des Geoinformationsgesetzes 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

Bereinigung der Schnittstellen zum Kanton, 
allenfalls Integration in die kantonale Dienststelle 

Einflussnahme: Teilnahme an Generalversammlungen 
Risiko: klein (Haftung auf Vereinsvermögen beschränkt) 
 
e) Spitex MBS – Michelsamt Büron Schlierbach 
 
Rechtsform: Verein (ZGB) 
Zweck: Erbringung ambulanter Pflegedienstleistungen 

(Hilfe und Pflege zu Hause bei Krankheit, Unfall, Behinderung, 
Rekonvaleszenz, Wochenbett oder Altersgebrechlichkeit) 

Kommunale Aufgabe: Vollzug des Betreuungs- und Pflegegesetzes 
Strategische Ziele: Beteiligung halten (bei Nichtfunktionieren der durch Fusion entstan-

denen Spitex MBS behält sich die Gemeinde eine Alternative vor),  
  bedarfsgerechte, kundenorientierte Dienstleistungen,  
  tendenzieller Ausbau der Leistungen, 
   Stärkung der Selbständigkeit der Pflegebedürftigen 

(selbstverantwortlich-präventiv-ambulant-stationär) 
Einflussnahme: Teilnahme an Generalversammlungen, 

allfällige Mitgliedschaft im Vorstand 
Risiko: gross (Haftung auf Vereinsvermögen beschränkt), 

Aufgabe fällt im Notfall auf Gemeinde zurück 
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2. Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Unternehmen 
 
a) Kindes- und Erwachsenen-SchutzBehörde KESB und 

Sozial-BeratungsZentrum SoBZ der Regionen Hochdorf und Sursee 
 
Rechtsform: Gemeindeverband 

(Körperschaft des kantonalen öffentlichen Rechts) 
Zweck: Führung einer unabhängigen KESB sowie 

freiwillige und gesetzliche ambulante Sozialberatung 
Kommunale Aufgabe: Kindes- und Erwachsenenschutz, Sozialhilfe 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

effizienter und effektiver Betrieb der KESB und des SoBZ, 
niederschwellige Hilfeleistung, 
Hilfe zur Selbsthilfe 

Einflussnahme: Teilnahme an Delegiertenversammlungen 
Risiko: mittel (Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen) 
 
b) SEEBLICK, Haus für Pflege und Betreuung 
 
Rechtsform: Gemeindeverband 
Zweck: Führung des Pflegeheims als stationäre Pflegeeinrichtung 
Kommunale Aufgabe: stationäre Pflege und Betreuung 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

bedarfsgerechte, qualitativ gute Pflege,  
Prüfung der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 

Einflussnahme: Teilnahme an Delegiertenversammlungen 
Risiko: klein (Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen) 
 
c) Zweckverband institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung ZiSG 
 
Rechtsform: Zweckverband 
Zweck: institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung 
Kommunale Aufgabe: institutionelle Sozialhilfe gemäss Gesetz 
Strategische Ziele: Mitgliedschaft gesetzlich vorgeschrieben, 

zielorientierte Mittelverwendung, 
Berücksichtigung der Anliegen der Landschaft, 
kein überproportionaler Anstieg bei den Beiträgen 

Einflussnahme: Teilnahme an den Delegiertenversammlungen 
Risiko: klein (Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen) 
 
d) Verkehrsverbund Luzern VVL 
 
Rechtsform: selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts 
Zweck: Planung und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs  

im Kanton Luzern 
Kommunale Aufgabe: Erschliessung mit öffentlichem Verkehr 
Strategische Ziele: Mitgliedschaft gesetzlich vorgeschrieben, 

zielorientierte Mittelverwendung, 
gute verkehrsmässige Erschliessung der Gemeinde, 
Berücksichtigung der Anliegen der Landschaft, 
kein überproportionaler Anstieg bei den Beiträgen 

Einflussnahme: 4 Gemeindevertreter im Verbundrat (Wahl durch VLG) 
Risiko: klein (Solidarhaftung subsidiär zum Verbundsvermögen) 
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e) Abwasserverband Oberwynental AOW 
 
Rechtsform: interkommunaler Gemeindeverband 
Zweck: gemeinsame Reinigung der Abwässer der Verbandsgemeinden, 

Betrieb und Unterhalt der ARA Reinach und die im Eigentum 
des Verbandes stehenden Aussenbauwerke und Abwasserkanäle 
(Verbandskanalisation) 

Kommunale Aufgabe: Vollzug Gewässerschutzgesetzgebung und 
Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde 

Strategische Ziele: Beteiligung halten, 
effiziente, effektive und zeitgemässe Abwasserentsorgung, 
gutes Notfallmanagement,  
vorausschauende Investitionstätigkeit 

Einflussnahme: Teilnahme an Delegiertenversammlungen 
Risiko: klein (Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen) 
 
f) Gemeindeverband für Abfallentsorgung Luzern Landschaft GALL 
 
Rechtsform: Gemeindeverband 
Zweck: Kehrichtentsorgung, Nachsorge Deponie Ufhusen 
Kommunale Aufgabe: Vollzug Umweltschutzgesetzgebung und 

Abfallentsorgungsreglement der Gemeinde 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

effiziente und effektive Abfallentsorgung,  
sichere Verwaltung des Nachsorgefonds, 
Ausbau der Dienstleistungen auf Spezialsammlungen 

Einflussnahme: Teilnahme an Delegiertenversammlungen 
Risiko: klein (Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen) 
 
g) Strassen-Unterhaltsgenossenschaft Rickenbach (UHG) 
 
Rechtsform: Genossenschaft des kantonalen Rechts (EGZGB, LaV) 
Zweck: Bau und Unterhalt von Güter- und Waldstrassen,  

von Meliorationsleitungen und Fliessgewässern, 
Mitfinanzierung des betrieblichen Unterhalts aller Gemeinde-,  
Güter- und Privatstrassen 

Kommunale Aufgabe: Vollzug Landwirtschaftsgesetz, Strassengesetz, Strassenreglement, 
Waldgesetz, Perimeterverordnung, Wasserbaugesetz 

Strategische Ziele: Beteiligung halten, 
zielgerichteter Unterhalt von Strassen und Fliessgewässern, 
Bildung von Rückstellungen durch die UHG 

Einflussnahme: Teilnahme an Generalversammlungen, 
Kontrolle und Überwachung des Unterhalts 

Risiko: klein (Haftung auf Genossenschaftsvermögen beschränkt) 
 
h) Realkorporation Pfeffikon 
 
Rechtsform: Genossenschaft des kantonalen Rechts 

(öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Gemeindestatus /  
Gesetz über die Korporationen) 

Zweck: Verwaltung und Nutzung des Korporationsgutes, 
Sicherstellung der Wasserversorgung Pfeffikon zusammen 
mit der Personalkorporation Pfeffikon und der  
Einwohnergemeinde Rickenbach in Form des  
Gemeindeverbandes Wasserversorgung Pfeffikon, 
Verwaltung, Bewirtschaftung und Pflege der eigenen Wald-,  
Landparzellen und Liegenschaften, 
Leistung von angemessenen Beiträgen für öffentliche,  
gemeinnützige und kulturelle Zwecke 
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Kommunale Aufgabe: keine, 
Mitgliedschaft von Gesetzes wegen als Eigentümerin von  
Holzgerechtigkeiten der Realkorporation Pfeffikon 

Strategische Ziele: Beteiligung halten, 
zielgerichtete Nutzung des Waldes, 
zielgerichteter Unterhalt der Waldstrassen 

Einflussnahme: Teilnahme an Korporationsversammlungen, 
allfällige Mitgliedschaft im Korporationsrat 

Risiko: klein (Haftung auf Genossenschaftsvermögen beschränkt) 
 
i) Gemeindeverband Wasserversorgung Pfeffikon 
 
Rechtsform: Gemeindeverband 
Zweck: Bau, Betrieb, Unterhalt und Finanzierung  

gemeinsamer Wasserversorgungseinrichtungen  
für das Gebiet des Ortsteils Pfeffikon 

Kommunale Aufgabe: Abgabe von Trink-, Brauch- und Löschwasser 
im Versorgungsgebiet unter genügendem Druck,  
in ausreichender Menge und in einwandfreier Qualität (WNVG) 

Strategische Ziele: Beteiligung halten, 
Gewährleistung der Wasserversorgung in ausreichender Menge  
und einwandfreier Qualität 

Einflussnahme: Teilnahme an Delegiertenversammlungen, 
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht über die Wasserversorgung 
in der Gemeinde 

Risiko: klein (Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen) 
 
j) Gemeindeverband Stützpunktfeuerwehr B Oberwynental 
 
Rechtsform: Gemeindeverband 
Zweck: Erfüllung der nach der Gesetzgebung des Kantons  

erforderlichen Feuerwehraufgaben (FSG) 
Kommunale Aufgabe: Betrieb der Feuerwehr, Vollzug des Feuerwehrwesens 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

Rekrutierung von genügend Personen 
Einflussnahme: Einsitz in Feuerwehrkommission 
Risiko: klein (Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen) 
 
k) Gemeindeverband aargauSüd impuls 
 
Rechtsform: interkommunaler Gemeindeverband 
Zweck: Regionalplanung, Wirtschaftsförderung, 

Unterstützung von kulturellen und touristischen Anliegen, 
Koordination regionaler Anliegen 

Kommunale Aufgabe: Vollzug Richtplanung 
Strategische Ziele: Beteiligung überprüfen (teilweise gesetzliche Vorgaben), 

Berücksichtigung der Interessen des Ortsteils Pfeffikon, 
Berücksichtigung der Interessen der Nicht-Zentrumsgemeinden 

Einflussnahme: Teilnahme an Delegierten- bzw. Abgeordnetenversammlungen, 
Teilnahme in Kommissionen oder Projektgruppen 

Risiko: klein (Solidarhaftung subsidiär zum Verbandsvermögen) 
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3. Beteiligungen aufgrund von Gemeindeverträgen 
 
a) Gemeindevertrag über die Organisation der Feuerwehr Michelsamt 
 
Rechtsform: Sitzgemeindemodell 
Zweck: Erfüllung der nach der Gesetzgebung des Kantons  

erforderlichen Feuerwehraufgaben (FSG) 
Kommunale Aufgabe: Betrieb der Feuerwehr, Vollzug des Feuerwehrwesens 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

Rekrutierung von genügend Personen 
Einflussnahme: Einsitz in Feuerwehrkommission 
Risiko: klein (Haftung liegt bei der Sitzgemeinde) 
 
b) Gemeindevertrag über die Organisation des Zivilschutzes in der Region Sursee 

(ZSO Region Sursee) 
 
Rechtsform: einfache Gesellschaft des öffentlichen Rechts 

(ohne Rechtspersönlichkeit) 
Zweck: Betrieb der Zivilschutzorganisation Region Sursee 
Kommunale Aufgabe: Vollzug der erforderlichen Zivilschutzaufgaben  

in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Bundes,  
des Kantons und den Vertragsgemeinden 

Strategische Ziele: Beteiligung halten, 
Einsatzfähigkeit erhalten, 
Dienst an den Vertragsgemeinden pflegen, 
Rekrutierung von genügend Personen 

Einflussnahme: via Vertreter in der Zivilschutzkommission 
Risiko: klein (Solidarhaftung) 
 
c) Gemeindevertrag über die Bildung des Zivilstandskreises „Sursee“ 

(Regionales Zivilstandsamt Sursee) 
 
Rechtsform: Sitzgemeindemodell 
Zweck: Betrieb des „Regionalen Zivilstandsamtes Sursee“ 
Kommunale Aufgabe: Vollzug der Aufgaben im Zivilstandswesen 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

effizienter und effektiver Betrieb des Zivilstandsamtes, 
reibungslose Schnittstelle zu den Gemeinden 

Einflussnahme: Zustimmung der Vertragsgemeinden bei der Veränderung  
von Kostenfaktoren, die eine Kostensteigerung  
von mehr als 20 % bewirken, 
Versammlung der Vertragsgemeinden auf Verlangen 

Risiko: klein (Haftung liegt bei der Sitzgemeinde) 
 
d) Gemeindevertrag über die Musikschule Michelsamt (MSM) 
 
Rechtsform: Sitzgemeindemodell 
Zweck: Betrieb der Musikschule Michelsamt und die 

Regelung der Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte 
der Vertragsgemeinden 

Kommunale Aufgabe: Volksschulangebot für Lernende für den Zugang  
zu einer Musikschule (VBG) 

Strategische Ziele: Beteiligung halten, 
angemessene Auswahl an Instrumenten, 
Einhaltung der Kostendeckungsvorgaben, 
Festsetzung von verträglichen Elternbeiträgen, 
Durchführung von Konzerten 

Einflussnahme: Einsitz in Musikschulkommission, 
Steuerung der Musikschule nach den Vorgaben des Kantons, 
des Leitbilds und des Leistungsauftrags der MSM 

Risiko: klein (Haftung liegt bei der Sitzgemeinde) 
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e) Gemeindevertrag betreffend Weiterführung des Regionalen Steueramtes Rickenbach 
 
Rechtsform: Sitzgemeindemodell 
Zweck: Betrieb des Regionalen Steueramtes Rickenbach 
Kommunale Aufgabe: Vollzug der Steuergesetzgebung 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

Steigerung des Dienstleistungsangebots und der Arbeitsqualität, 
Nutzung von Synergien, 
Fokus Kundenfreundlichkeit, 
reibungslose Schnittstelle zu den Vertragsgemeinden 

Einflussnahme: gemeinsame Absprache über Budget und Betrieb 
Risiko: mittel (Haftung liegt bei der Sitzgemeinde) 
 
f) Gemeindevertrag über die Vereinigung der Betreibungskreise im Michelsamt 

(Betreibungsamt Kreis Michelsamt) 
 
Rechtsform: einfache Gesellschaft des öffentlichen Rechts 

(ohne Rechtspersönlichkeit) 
Zweck: Betrieb des regionalen Betreibungsamtes Kreis Michelsamt 
Kommunale Aufgabe: Vollzug des Betreibungswesens (SchKG, EGSchKG) 
Strategische Ziele: Beteiligung halten, 

effizienter und effektiver Betrieb des Betreibungsamtes, 
hohe Inkassoquote, 
reibungslose Schnittstelle zu den Vertragsgemeinden 

Einflussnahme: via Vertrag 
Risiko: klein (Haftung liegt beim Auftragnehmer) 
 
 
Gesamtwürdigung 
 
Die Organisationen der kommunalen Beteiligungen (= Leistungserbringer) sind nach Beurteilung des 
Gemeinderates weitgehend gut aufgestellt. 
 

Im Moment besteht für die kommunalen Beteiligungen kein Handlungsbedarf. 
 

Mit der vorliegenden Beteiligungsstrategie äussert sich der Gemeinderat Rickenbach erstmals umfas-
send über die Beteiligungen der Gemeinde. 
 

Der Gemeinderat freut sich, wenn die transparente Darstellung der Verknüpfungen mit anderen Orga-
nisationen (Leistungserbringern) auf das Interesse der Einwohnerschaft stösst. 
 
 

Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt, von der Beteiligungsstrategie zustimmend Kenntnis zu nehmen. 
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Traktandum 7 
Bestimmung der externen Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019 

 
Gestützt auf Art. 30 der Rickenbacher Gemeindeordnung werden die Jahresrechnungen und die Ab-
rechnungen über Sonder- und Zusatzkredite hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit durch die ex-
terne Revisionsstelle geprüft. Diese erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht 
und gibt ihre Empfehlungen ab. 
 

Auf Antrag des Gemeinderates bestimmt die Gemeindeversammlung jährlich die externe Revisions-
stelle gestützt auf Art. 5 Abs. 2 + Art. 16 Abs. 2 der Gemeindeordnung. 
 

Die Firma Truvag Revisions AG, Leopoldstr. 6, Sursee, wurde am 30. Oktober 2012 als Revisionsstelle 
für das Rechnungsjahr 2013 bestimmt. 
 

Aufgrund der sehr guten Arbeit und der konstruktiven Zusammenarbeit soll die Truvag Revisions AG, 
Sursee, als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019 beibehalten werden. 
 
 
Antrag 
 

Der Gemeinderat beantragt, die Firma Truvag Revisions AG, Leopoldstr. 6, Sursee, als Revisionsstelle 
für das Rechnungsjahr 2019 zu bestimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEMEINDERAT RICKENBACH 
 
 
 
 
 
 
 

Verabschiedet an der Gemeinderatssitzung vom 30.04.2019 


